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des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Bundesräte Dr. Fruhstorfer 
und Genossen (212/A. B. zu 215/J-BR/6B) 

des Blmdesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Bundesräte Mayrhauser 
und Genossen (213/A. B. zu 219/J-BR/68) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Bundesräte Bednar und 
Genossen (214/A. B. zu 228/J -BR/68) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Bundesräte Leopoldine 
Pohl und Genossen (215jA. B. zu 229/ 
J-BR/68) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
Vorsitzender Porges: Hoher Bundesrat! Ich 

eröffne die 269. Sitzung des Bundesrates. 
Die amtlichen Protokolle der 267. Sitzung 

vom 11. Juli und der 268. Sitzung vom 12. Juli 
1968 sind aufgelegen, unbeanständet geblieben 
und gelten daher als genehmigt. 

Entschuldigt hat sich die Frau Bundes
rat Maria Hagleitner. 

Seit der letzten Bundesratssitzung sind 
26 Anfragebeantwortungen eingelangt, die 
den Anfragestellern übermittelt wurden. Die 
Anfragebeantwortungen wurden auch verviel
fältigt und an alle Mitglieder des Bundes
rates verteilt. 

Eingelangt ist ein Schreiben des Herrn 
Bundeskanzlers, betreffend die Vertretung 
des Herrn Bundesministers für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen. Ich ersuche 
den Herrn Schriftführer, dieses zu verlesen. 

_ Schriftführer Kaspar: 
"Der Herr Bundespräsident hat mit Ent

schließung vom 24. Oktober 1968, Zl. 9135/68, 
über meinen Antrag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen Dipl.
lng. Dr. techno Ludwig Weiß in der Zeit vom 
3. bis 8. November 1968 den Bundesminister 
für soziale Verwaltung Frau Grete Rehor mit 
dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Klaus" 

Vorsitzender: Danke. Dient zur Kenntnis. 
Eingelangt ist ferner ein Schreiben des 

Bundeskanzleramtes, betreffend das 3. Budget
überschreitungsgesetz 1968. Ich ersuche den 
Herrn Schriftführer, auch dieses zu verlesen. 

Schriftführer Kaspar: 
"Das Präsidium. des Nationalrates hat dem 

Bundeskanzler mit Schreiben vom 23. Oktober 
1968, Zl. 957 d. B.-NRf1968, den beiliegenden 
Gesetzesbeschluß vom 23. Oktober 1968: 
Bundesgesetz, mit dem weitere 'Oberschrei
tungen der Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 
1968 genehmigt werden (3. Budgetüberschrei
tungsgesetz 1968), übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

Für den Bundeskanzler: 
Dr. Draxler" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Vor Eingang in die Tagesordnung gestatte 

ich mir, den Herrn Bundesminister für Justiz 
Dr. Klecatsky und den Herrn Staatssekretär 
Minkowitsch zu begrüßen. (Beifall bei der 
OVP und bei Bundesräten der 8PO.j 

Eingelangt sind weiters folgende Beschlüsse 
des Nationalrates: 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
23. Oktober 1968, betreffend ein Bundes· 
gesetz, mit dem das Versammlungsgesetz 
1953 abgeändert ~rd; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
30. Oktober 1968, betreffend ein Bundes ... 
gesetz über eine Amnestie aus Anlaß des 
fünfzigjährigen Bestandes der Republik Öster
reich (Amnestie 1968); 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
23. Oktober 1968, betreffend ein Bundes
gesetz über eine Verschiebung des Haupt
feststellungszeitpunktes der Einheitswerte. 

Ich habe diese Beschlüsse den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zugewiesen. Die 
Ausschüsse haben diese Beschlüsse der Vor
beratung unterzogen. Die diesbezüglichen 
schriftlichen Berichte liegen bereits vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
die soeben genannten drei Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung zu setzen. Ein diesbe
zügliches Aviso ist allen Mitgliedern des 
Hohen Hauses zugegangen. 

Ich ersuche daher jene Damen und Herren, 
die diesem Vorschlag ihre Zustimmung er
teilen, ein Händezeichen zu geben. - Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Eingelangt ist ferner ein Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten über 
die wiederaufgenommene XXII. Generalver
sammlung der Vereinten Nationen (New York, 
24. April bis 12. Juni 1968). Ich habe diesen 
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Vorsitzender 
Bericht dem Aussohuß für auswärtige Ange
legenheiten und wirtschaftliche Integration 
zur weiteren geschäftsordnungsmäßigen Be
handlung zugewiesen. 

Weiters ist eingelangt ein Bericht des 
Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten über die Tätigkeit des Ministerkomitees 
des Europarates im Jahre 1967. Es wird 
vorgesohlagen, diesen Bericht ebenfalls dem 
Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und 
wirtschaftliche Integration zur weiteren ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung zuzuwei
sen. 

Erhebt sich gegen diesen Vorschlag ein 
Widerspruch 1 - Es ist dies nicht der Fall. 
Die Vorlage ist somit dem genannten Aus
schuß zugewiesen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. Oktober 1968, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Versammlungsgesetz 1953 

abgeändert wird (107 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 
1. Punkt: Abänderung des Versammlungs
gesetzes 1953. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Seidl. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Seid!: Hohes Haus! Ver
ehrte Damen und Herren! Am 5. November 
1968 hat der Aussohuß für Verfassungs- und 
Rechtsangelegenheiten den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 23. Oktober 1968, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Versammlungsgesetz 1953 abgeändert wird, 
in Verhandlung genommen. Mit diesem Ge
setzesbesohluß des Nationalrates Bollen die 
Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1953 
über die Abhaltung von Versammlungen unter 
freiem Himmel während Sitzungen des Natio
nalrates, des Bundesrates, der Bundesver
sammlung oder eines Landtages neu gefaßt 
werden. 

Demnach dürfen während einer Sitzung 
einer solchen Körperschaft im Umkreis von 
300 m vom Tagungsort keine solohen Versamm
lungen stattfinden. Ferner sind beabsichtigte 
Versammlungen unter freiem Himmel min
destens 24 Stunden vorher der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

Im Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten wurde vom Berichterstatter 
der Antrag gestellt, Einspruch zu erheben. 
Dieser Antrag fand keine Mehrheit. Es ergab 
sich Stimmengleichheit, sodaß der Antrag 
als abgelehnt gilt. Ich .wurde beauftr~gt, 
im Sinne des § 24 Aba. I der Geschäftsordnung 
diesen Bericht über das Ergebnis der Be
ratungen im Ausschuß zu erstatten. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Berioht
erstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein. loh erteile 
Herrn Bundesrat Habringer das Wort. 

Bundesrat Habringer (SPÖ): Herr Vor
sitzender! Hohes Haus! Heute steht ein Ge
setzesbeschluß zur Beratung, zu dem die Mei
nungen beider Parteien wahrscheinlich ver
schieden sein werden. Bekanntlich lagen 
schon im Nationalrat zwei Anträge zu diesem 
Gesetzesbeschluß vor. Der eine war ein In
itiativantrag der Sozialisten, mit dem § 7 
des Versammlungsgesetzes 1953 aufgehoben 
werden sollte; der andere Antrag war eine 
Regierungsvorlage mit dem Inhalt, dasselbe 
Gesetz beziehungsweise denselben Paragraphen 
abzuändern. Beide Gesetzesanträge nehmen 
also auf § 7 des Versammlungsgesetzes 1953 
Bezug, dessen Wortlaut besagt, daß während 
einer Sitzung des Nationalrates, des Bundes
rates, der Bundesversammlung oder eines 
Landtages in einem Umkreis von 38 km 
oder, wie es heißt, im Umkreis der Bannmeile, 
dieser fünf österreichischen Meilen, keine Ver
sammlungen abgehalten werden dürfen, das 
heißt, keine Versammlungen unter freiem 
Himmel genehmigt werden dürfen. 

Diese Bestimmung ist nicht nur verfasSungs
rechtlioh äußerst bedenklich, sondern es sind 
auch andere Gründe vorhanden, die gegen 
diese Bestimmung sprechen. loh möchte 
gleich am Beginn sagen, daß die Sozialisten 
auoh im Bundesrat gegen die Bannmeile, 
aber auch gegen jede Schutzzone im Zu
sammenhang mit diesem Gesetz stimmen 
werden. 

loh darf vielleicht bei dieser Gelegenheit 
ein paar kurze Bemerkungen über das Ent
stehen der Bannmeile und das Entstehen dieses 
Gesetzes machen: Schon der Name "Bann
meile" allein ist ja heute völlig unpassend, 
denn was hat man seinerzeit darunter ver
standen ~ Unter "Bann" war im Mittelalter 
nichts anderes gemeint als die Befugnis der 
Adeligen, bei Strafe zu gebieten oder zu ver
bieten. Daraus entstand auoh das kaiserliche 
Gesetz im Jahre 1876, das eben ein solches 
Versammlungsverbot während einer Sitzung 
des Parlaments festgelegt hat. Seither hat 
es als Gesetz gegolten. Es war zwar ein Gesetz, 
es hat sich aber in Wirklichkeit niemand daran 
gehalten, und es wurde seit 1945 einfach mit
geschleppt. Das allein schon ist wahrlich 
kein erfreulicher Zustand: in einem demo
kratischen Rechtsstaat Gesetze zu haben, 
aber sie in Wirklichkeit, de facto nioht an
wenden zu können. 

In diesem Zusammenhang ist wohl die Frage 
berechtigt, ob solche Bestimmungen in der 
heutigen Zeit überhaupt noch notwendig 
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Habringer 
sind. Letztlich handelte es sich bei der damaligen 
Gesetzwerdung um nichts anderes . als eine 
diktierte Maßnahme der Herrschenden, die 
sich gegen das Volk gerichtet hat, weil die 
Herren Abgeordneten der damaligen Zeit 
die Stimme des Volkes, dessen Mehrheit 
damals in Wirklichkeit kein Stimmrecht be
sessen hat, von der Straße her nicht gern 
hören wollten. Allein dieser kurze geschicht
liche Hinweis zeigt, daß dieses Gesetz heute 
eigentlich echt im Widerspruch zum Geiste 
unserer Verfassung steht. Denn wie können 
wir heute Bestimmungen in einem Gesetz 
haben, die sich gegen das Volk richten, ob
wohl heute das Volk der Souverän dieses 
Staates geworden ist ~ Unserer Meinung nach 
wäre es daher hoch an der Zeit, die Bann
meile zu streichen und nicht, wie die Öster
reichische Volkspartei im Nationalrat dies 
beschlossen hat, sie ledigl~ch zu verkleinern. 
Für Ruhe und Ordnung im Staat haben letztlich 
die Sicherheitsorgane zu sorgen. Ich glaube, 
daß sie auch heute jederzeit dazu nicht nur 
bereit, sondern vor allen Dingen auch in der 
Lage sind. Unserer Meinung nach reichte 
ein Schutz des jeweiligen Objektes, in dem 
eine gesetzgebende Körperschaft tagt, völlig 
aus, um ordnungsgemäße Beschlüsse zu fassen. 

Da aber von diesem Gesetz letztlich nicht 
nur das Parlament allein betroffen ist, ist 
es für uns vielleicht nicht ganz uninteressant, 
was die Länder zu diesem Gesetzesbeschluß 
beziehungsweise zu dieser Verkleinerung der 
sogenannten Bannmeile sagen. Ich darf dazu 
einige Stellungnahmen ganz kurz wiedergeben. 

Als erstes gleich die Stellungnahme der Wie
ner Landesregierung, und zwar deshalb, weil 
doch der Sitz des Parlamentes in diesem Bun
desland ist und die Wiener aus Erfahrung 
wissen müssen, was sich in den letzten 20 J ah
ren damit hat anfangen lassen oder ob es 
zweckmäßig war. ein solches Gesetz zu haben. 
Die Wiener Landesregierung sagt in ihrer 
Stellungnahme ganz eindeutig, daß eine Bann
meile unnötig ist, weil die Praxis gezeigt hat, 
daß sie nicht anwendbar ist. 

Aber nicht nur die Wiener Landesregierung, 
sondern auch der ÖGB, in dem beide Parteien 
vertreten sind, hat in seiner Stellungnahme 
erklärt, daß es nicht mehr zeitgemäß sei, 
ein solches Gesetz zu beschließen, weil heute 
auch die Regierung nicht, ja nicht einmal das 
Staatsoberhaupt, der Herr Bundespräsident, 
durch eine Bannmeile - ganz gleich, wie groß 
sie ist - geschützt sind. 

Die Kärntner Landesregierung zum Beispiel 
sagt sehr deutlich und unserer Meinung nach 
sehr richtig, daß im Ernstfall auch eine Bann
meile oder Schutzzone von 300 oder 500 m -
ganz gleich, wie Sie es festsetzen - nichts 

nützen wird, wenn die Sicherheitsorgane nicht 
bereit oder nicht in der Lage sind, eine solche 
gesetzgebende Versammlung vor Demonstra
tionen zu schützen, die sich gegen diese gesetz
gebende Körperschaft richten. 

Letztlich hat auch der Arbeiterkammertag 
deutlich gesagt, daß mit der Beschlußfassung 
dieses Gesetzes nichts anderes als eine echte 
Einschränkung der Versammlungsfreiheit in 
Österreich statuiert wird. 

In der Praxis würde außerdem die Hand
habung eines solchen Paragraphen zu echten 
Härten führen, zu Härten vor allen Dingen 
dann, wenn man weiß, daß sich schließlich nicht 
alle Demonstrationen gegen gesetzgebende 
Körperschaften richten. Gott sei Dank sind 
sehr viele, ja die meisten Demonstrationen in 
Österreich friedlicher Art und erfüllen einen 
ganz anderen Zweck,· als sich gegen uns zu 
richten. 

Man muß sich in der Praxis auch vergegen
wärtigen, daß letztlich die Landtage da von 
betroffen sind. Wenn ich meinen eigenen 
Landtag in Oberösterreich betrachte beziehungs
weise mir seinen Sitz im Landhaus und daneben 
jenen Platz, auf dem traditionsgemäß alle 
Veranstaltungen und Demonstrationen abge
halten werden, weil eben nur dort eine ent
sprechende Abhaltungsmöglichkeit besteht, vor 
Augen führe, dann muß ich sagen: Es wird 
in der Praxis auch in Oberösterreich eine 
Härte bedeuten, wenn friedliche Demon
strationen vorbereitet werden oder schon 
ablaufen und der Landtag auf Grund irgend. 
welcher Umstände einberufen werden muß 
und daher diese friedliche Demonstration 
verboten werden müßte, weil auch 300 m, 
von jeder Ecke des Landhauses in Linz aus 
gemessen, ganz gleich wo Sie zu messen 
beginnen, den Stadtplatz Linz miteinschließen. 

Der Bannmeilenersatz von 300 m ist erstens 
einmal ein Verstoß gegen das Prinzip der 
völligen Versammlungsfreiheit, gegen ein Prin
zip, zu dem sich die Sozialisten auch im Bundes
rat uneingeschränkt bekennen. Der Ersatz 
dieser Bannmeile ist daher unserer Meinung 
nach völlig überflüssig, weil er ein überholtes 
Privileg aus der Zeit der Entstehung des 
Parlamentes darstellt, aus einer Zeit, die wir 
schließlich alle längst überwunden haben. 
Wir Sozialisten - auch das möchte ich ganz 
deutlich sagen - haben nun einmal keine 
Angst vor Demonstrationen des V ülkes, weil 
wir Vertreter dieses Volkes sind, keinen 
Sonderschutz brauchen. und· auch keinen Son
derschutz vor diesem Volke wünschen. 

An dieser Stelle sei vermerkt, daß gerade 
der Parlamentarismus seine Entstehung letzt
lich D~monstrationen des Volkes verdankt. 
Eine Demonstration der Wiener Arbeiter vor 
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Habringer 
diesem Hohen Hause hat einen maßgeblichen 
Anteil daran gehabt, den Parlamentarismus 
in Österreich einzuführen, und es würden 
viele von Ihnen ohne die damaligen Demon
strationen des Volkes heute gar nicht in der 
Lage sein, Vertreter des Volkes zu sein. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Wir haben doch gemeinsam in dieser Republik 
schon viele Relikte aus der Vergangenheit 
beseitigt und Privilegien abgebaut, die in 
einem demokratischen Rechtsstaat einfach 
keinen Platz mehr haben. Schließen Sie sich 
daher den sozialistischen Abgeordneten dieses 
Hohen Hauses an, denken Sie nicht nur partei
politisch, sondern auch staatspolitisch und 
sorgen Sie mit Ihrer Stimme dafür, daß die 
völlige Versammlungsfreiheit für das Staats
volk Österreichs jederzeit gewährleistet er
scheint. Das geschieht aber nur dann, wenn 
Sie die Bannmeile des Kaisers nicht durch 
eine "Angstmeile" der ÖVP ersetzen. (Ironi-
8che Heiterkeit bei der· ÖV P.) 

Die sozialistische Fraktion hat daher den 
Antrag eingebracht - er wurde dem Vor
sitzenden bereits übergeben -, gegen den 
gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates vom 23. Oktober Einspruch zu 
erheben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Habringer und Genossen eingebrachte Antrag, 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates Einspruch zu erheben, ist ge
nügend unterstützt und steht demnach zur 
Verhandlung. 

Ich ersuche den Schriftführer, diesen Antrag 
zu verlesen. 

Schriftführer Kaspar: Antrag der Bundes
räte Habringer, Mayrhauser, Seidl und Ge
nossen zum Gesetzesbeschluß des National
rates vom 23. Oktober 1968, betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Versamm
lungsgesetz 1953 abgeändert wird. 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 23. Oktober 1968, betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Versamm
lungsgesetz 1953 abgeändert wird, wird 
Einspruch erhoben. 

Begründung: 
Dem Nationalrat lagen zwei Gesetz es

anträge vor, und zwar: 

1. der am 19. April 1968 eingebrachte 
Initiativantrag der Abgeordneten Probst, 
Czettel und Genossen, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem der § 7 des Versamm
lungsgesetzes 1953 aufgehoben wird (66/A), 
und 

2. die am 14. Mai 1968 eingebrachte 
Regierungsvorlage, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Versammlungsgesetz 
1953 abgeändert wird (874 der Beilagen, 
XI. GP.). 

Beide Gesetzesanträge beziehen sich auf 
den § 7 des Versammlungsgesetzes 1953. 
Nach dessen Wortlaut darf, während der 
Nationalrat, der Bundesrat oder ein Land
tag versammelt ist, an dem Ort ihres Sitzes 
und in einem Umkreis von 38 km keine Ver
sammlung unter freiem Himmel gestattet 
werden. Beide Gesetzesanträge gehen in 
Ansehung dieser Bestimmung des Ver
sammlungsgesetzes 1953 davon aus, daß 
ihre Geltung rechtlich umstritten ist. Wäh
rend sich die Regierungsvorlage in dieser 
Hinsicht mit der knappen FeststelJung 
begnügt, die Frage, ob durch das Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 4885/ 
1964 auch der § 7 des Versammlungsgesetzes 
1953 (infolge der mit diesem Erkenntnis 
erfolgten Aufhebung des § 3 des Versamm
lungsgesetzes 1953) unanwendbar geworden 
ist, sei umstritten und könne mit den Mitteln 
der Interpretation nicht eindeutig gelöst 
werden, stellt der Initiativantrag der Abge
ordneten Probst, Czettel und Genossen 
die rechtliche Problematik ausführlicher 
dar. Wie der Initiativantrag darlegt, wer
den zur Frage, ob die Aufhebung des § 3 
des Versammlungsgesetzes Auswirkungen 
auf die Geltung des § 7 dieses Gesetzes 
hatte, folgende unterschiedliche Rechts
meinungen vertreten: 

a) Der § 7 ist unanwendbar geworden: 
Da der § 3 des VersammJungsgesetzes 
durch das Erkenntnis Slg. Nr. 4885 
aufgehoben wurde, entfällt das Erfor
dernis einer vorausgehenden Genehmi
gung für Versammlungen unter freiem 
Himmel. Setzt man die im § 7 enthalte
nen Worte "darf keine gestattet wer
den" den Worten "darf keine genehmigt 
werden" gleich (vergleiche Tezner; Art. 
Vereins- und Versammlungsrecht in: 
Mischler-Ulbrich, Österreichisches Staats
wörterbuch IV, 1909, S. 748), so muß die 
Behörde die Genehmigung einer Ver
sammlung untersagen, wenn diese zur 
Zeit der Tagung des Nationalrates, des 
Bundesrates oder des Landtages am Ort 
des Sitzes der betreffenden gesetzgeben
den Körperschaft selbst oder in einem 
Umkreis von 38 km stattfindet. Da 
sohin die Untersagung im Sinne des 
§ 7 das Bestehen einer Genehmigungs
pflicht begrifflich voraussetzt, ist § 7 
mit dem Wegfall des § 3 unanwendbar 
geworden. 

617 
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Kaspar 
b ) Nach einer anderen Rechtsmeinung steht 

jedoch § 7 noch in Geltung; dies unter 
der Voraussetzung, daß sich die in ihm 
enthaltenen Worte "darf keine gestattet 
werden" nicht auf das behördliche Ge
nehmigungsverfahren gemäß § 3, sondern 
auf das Verhalten der Behörde in Anse
hung einer Versammlung überhaupt be
ziehen. Unter Zugrundelegung dieser 
Rechtsauffassung hat die Aufhebung 
des § 3 somit den Rechtsbestand des 
§ 7 nicht berührt. 

In rechtspolitischer Hinsicht gehen die 
Gesetzesanträge jedoch unterschiedliche 
Wege. Während der Initiativantrag der 
Abgeordneten Probst, Czettel und Genossen 
eine Aufhebung des § 7 des Versammlungs
gesetzes 1953 - soweit er noch in Geltung 
steht - vorsah, zielte die Regierungsvor
lage auf die Neufestlegung einer Bannmeile 
um die gesetzgebenden Körperschaften so
wie die Bundesversammlung im Ausmaß 
von 500 m ab. 

Die Regierungsvorlage wurde vom Natio
nalrat mit dem vorliegenden Gesetzesbe
schluß im wesentlichen mit der Änderung 
zum Beschluß erhoben, daß die Bannmeile 
mit 300 m bestimmt wurde. 

Nach der Auffassung der Regierungsvor
lage erscheint eine völlige Auflassung der 
Verbotszone aus dem Grunde nicht tunlieh, 
weil der ungestörte Verlauf der Sitzungen 
der gesetzgebenden Organe nur dann voll 
gewährleistet werden könne, wenn während 
der Dauer der Sitzung in der unmittelbaren 
Umgebung des Tagungsortes keine öffent
lichen Versammlungen unter freiem Himmel 
stattfinden. Die durch § 6 des Versamm
lungsgesetzes gebotene Untersagungsmög
lichkeit reiche nicht aus, weil erfahrungs
gemäß Versammlungen, gegen deren Ab
haltung nach dem Inhalt der Anzeige 
keine begründeten Bedenken bestehen, inner
halb kürzester Zeit einen unfriedlichen 
Charakter annehmen könnten. Finde eine 
solche Versammlung in der unmittelbaren 
Nähe eines gesetzgebenden Organes statt, 
dann erschoine es zweifelhaft, ob im Ernst
fall Sicherheitsorgane in entsprechender An
zahl so zeitgerecht herbeigeführt werden 
könnten, um ein Eindringen von Demon
stranten in das Sitzungslokal des gesetz
gebenden Organes zu verhindern. 

Nach der Überzeugung des Bundesrates 
sind diese Argumente nicht stichhältig. 
Der Bundesrat tritt für das Prinzip der 
vollen Versammlungsfreiheit ein und ver
tritt auf Grund der nachangeführten Über-

legungen den Standpunkt, daß die Neuschaf
fung einer Verbotszone völlig überflüssig 
ist. Die Festlegung einer Bannmeile oder 
Verbotszone stellt sich als ein überholtes 
Privilegium des Parlamentes aus seiner 
Entstehungszeit dar; die Festlegung einer 
solchen Schutzzone ist nach den heutigen 
Verhältnissen nicht mehr zeitgemäß. In 
diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
daß die 38 km-Zone gemäß dem Wortlaut 
des § 7 in der derzeitigen Fassung in der 
Behördenpraxis seit dem . Jahre 1945 nicht 
mehr angewendet wurde, weil die Anwendung 
dieser Bestimmung zu überflüssigen und un
nötigen Härten geführt hätte. Ebenso 
wie die Anwendung der 38 km-Zone in der 
Praxis der Behörden nicht erfolgte, besteht 
die Wahrscheinlichkeit, daß auch die prak
tisch völlig unnötige neue 300 m-Zone 
unbeachtet bleibt. Denn es besteht vielfach 
praktisch kein Bedürfnis, das Vorbeiziehen 
eines Demonstrationszuges vor dem Par
lament bei einer Versammlung zu unter
binden, wenn die Versammlung durchaus 
ordnungsgemäß abläuft. Es ist eine völlige 
Fehlmeinung, anzunehmen, daß grundsätz
lich jede Demonstration, die vor dem Haus 
einer gesetzgebenden Körperschaft statt
findet, die Arbeit der Körperschaft beein
trächtigen würde. 

Ebenso wie es Aufgabe der Sicherheits
behörden ist, den Schutz anderer höchster 
Staatsorgane, wie etwa des Staatsoberhaup
tes oder der Mitglieder der Bundesregierung 
oder der Höchstgerichte, zu gewährleisten 
und in Ansehung dieser Staatsorgane kei
neswegs eine Verbotszone für Versammlun
gen statuiert ist, sollte sich der Schutz der 
gesetzgebenden Organe auf einen bloßen 
und durchaus zureichenden Objektschutz 
beschränken. Dazu kommt noch, daß die 
Sicherheitsbehörden nach dem geltenden 
Versammlungsrecht die BefugniS haben, 
die Tätigkeit der gesetzgebenden Organe 
beeinträchtigende Versammlungen zu unter
sagen. Das Argument, es. sei in Ansehung 
einer Versammlung in unmittelbarer Nähe 
eines gesetzgebenden Organes zweifelhaft, 
ob im Ernstfall Sicherheitsorgane in ent
sprechender Anzahl zeitgerecht herbei
geführt werden können, greift nicht durch, 
weil es sich hiebei um eine rein organisato
rische Frage der Sicherheitsbehörden han
delt. 

Aus den angeführten Gründen ersucht 
der Bundesrat den Nationalrat, den Gegen
stand nochmals eingehend zu beraten und 
von der Festlegung einer Verbotszone um 
die gesetzgebenden Organe sowie die Bun
desversammlung Abstand zu nehmen. 
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Vorsitzender: Der nächste Redner ist Herr 
Bundesrat Hofmann-Wellenhof. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Bundesrat Hofmann-Wellenhof (ÖVP): Herr 
Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! In der gestrigen Ausgabe 
der "Neuen Zeit", des Organs der Sozialisti
schen Partei in der Steiermark, findet sich auf 
Seite 2, also auf einer repräsentativen Seite, 
unter einem bedeutenden Zwischentitel, fol
gende Nachricht: 

"SPÖ-Einspruch gegen die Bannmeile. Vor 
Initiative im Bundesrat - Kampfabstimmung 
im Verfassungsausschuß. Im Bundesrat wer
den es die SPÖ-Vertreter in der nächsten 
Sitzung versuchen, einen Einspruch gegen die 
Aufrechterhaltung der Bannmeile zu erreichen. 
Im Verfassungsausschuß des Bundesrates kam 
es in dieser Frage zu einer Kampfabstimmung. 
Die SP-Bundesräte werden jedenfalls in der 
Plenarsitzung gegen die Annahme dieses Ge
setzes stimmen." 

Als ich diese Mitteilung in dieser Auf
machung las, wurde ich unwillkürlich an die 
bekannte Geschichte von Peter Rosegger. er
innert: Als Kolumbus Amerika entdeckte 
riefen die Ureinwohner Amerikas den Ent~ 
deckern entgegen: Jessas, jetzt san ma ent
deckt I - So ähnlich kam es mir vor, als 
ich sah, daß wir endlich diese Publizität 
in einem ParteiOJ gan erreichten, um die wir 
hier in diesem Hause sehr lange besorgt 
waren. 

Das Wort "Kampfabstimmung" gibt ja 
vielleicht nicht ganz l'ichtig die innere Stim
mung wieder. Eine Kampfabstimmung ist 
in einem gewissen Sinne jede Abstimmung; 
es ist ja das Wesen der Abstimmung, daß 
schließlich eine Meinung obsiegt, und nur 
die Notwendigkeiten des parlamentarischen 
Lebens machen daraus eine "unechte Ab
stimmung", sodaß also auch das W mt "Kampf
abstimmung" da, glaube ich, nicht ganz sm 
Platze ist. 

Nicht nur bei dieser Frage, sondern auch 
bei mancher anderen geht ja innerlich ver
mutlich die G, enze hier nicht vertikal, sondern 
bisweilen horizontal durch das Hohe Haus. 
Ich möchte aber damit nicht ausdrücken 
daß ich mich jetzt hier auf einer Horizontale~ 
befi:lde und damit sage, daß ich innerlich 
auch nicht sehr viel von dieser Bannmeile 
halte. Aber ich will gerne zugeben, ver
ehI tel' Herr Kollege V olTedner, daß ich mir 
gewissermaßen leichter täte, wenn ich gegen 
die Bannmeile ~p".echen könnte, weil ja das 
mateT ielle Ar gument geradezu griffbereit auf 
der Hand liegt, daß man sich nämlich f,:agt: 
Was nützt denn solch eine Bestimmung wh k
lieh im praktischen Ernstfall ~ Ich weiß 

nicht: Vielleicht nützt sie itgendwie den 
Sicherheitsbehörden ; da bin ich kein Fach
mann und möchte darüber nicht urteilen, 
obwohl ich auch wieder gerne einräume, 
daß das ja kein Gegenargument. ist: Man kann 
ja ruhig ein Fachmann sein und über etwas 
urteilen oder sprechen - aber ich möchte 
es nicht tun. 

Ich möchte aber wohl die Erfahrung aus 
der Geschichte hier doch zur Geltung bringen: 
daß ja Revolten und schon gar Revolutio
nen vorher polizeilich nicht angemeldet zu 
werden pllegen, sie ereignen sich eben und 
lassen sich nicht leicht von vornherein steuern. 
Wir dürfen also diese ganze Bestimmung 
nicht rein materiell betrachten, sondern sie 
vielmehr symbolisch, ja geradezu historisch 
auffassen. Die Gesetzesvorlage weist ja darauf 
hin; sie geht auf das Jahr 1867 zurück. 

Es wird Sie wahrscheinlich alle interessiert 
haben, wieso man zu dieser merkwürdigen 
Entfernung von 38 km kam. Es steht ja am 
Schluß der Regierungsvorlage, daß das, glaube 
ich, fünf alten Meilen entspricht. Ich habe 
das zunächst nicht so genau gelesen. Ich 
habe bei den Maßen und Gewichten nach
geschaut und gefunden, daß eine alte Klafter 
1,9 m hat. Ich war schon versucht anzu
nehmen, daß das 20.000 Klafter gewesen 
seien. Wir wären also im jetzigen Fall auf 
beinahe 200 Klafter zurückgegangen. Das wäre 
doch ein außerordentlicher Fortschritt ge
wesen. 

1953 bestanden noch diese 38 km, die -
wenn Sie einen Radius von Wien aus ziehen, 
merken Sie das - ja bis zur Staatsgrenze 
reichen; ich glaube, das geht so ungefähr bis 
Marchegg hinauf, das sind so beiläufig gerade 
38 km Luftlinie. 

Wir können natürlich auch in der Ge
schichte darauf hinweisen, daß es eine Bann
meile nicht nur bei uns gab und gibt, sondern 
auch in vielen anderen Ländern, die aufzu
zählen ja übedlüssig ist, und daß wir, ganz 
abgesehen von dieser BannmeHe, auch sozu
sagen im praktischen politischen Leben eine 
"Mini"-Bannmeile anerkennen, über die gar 
nicht gesp"ochen wird. Da gibt es jeweils 
bei den Wahlen doch auch so einen ganz 
kleinen Bannmeilenbezirk um jedes Wahl
lokal herum, innerhalb dessen keine Wahl
werbung mehr betrieben werden kann und 
daIf. Das müßte also auch eine Beschränkung 
der Freiheitsrechte der Bürger sein. Aber es 
fühlt sich niemand darin beschränkt, im 
Gegenteil: Das hat sich ja zur Aufrecht
el haltung der Ordnung bei unseren Wahlen 
immer als sehr günstig erwiesen. 

Nun werden Sie mir sagen: Er spricht 
selbstverständlich für den Traditionalismus und 
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Hofmann-Wellenhof 
für den Symbolismus, Dinge, die abo bei uns 
übergenug vorhanden seien, und zwar aus 
der reichen Geschichte unseres Landes. Ich 
weiß nicht, ob Sie mir das zumuten, aber 
ich müßte Ihnen da widersprechen. Geradt) 
,,50 Ja,hre Republik" wird den GedaTikeli 
dahin wenden, daß wir in t11csem let.zte;l 
halben Jahrhundert - um nur zwei Bei
spiele zu nennen -, ich glaube, ein halbes 
Dutzend an Bundeshymnen und, ich 
glaube, nicht viel weniger an Staats
wappen verb:;:aucht haben. Es ist aha nicht 
so, daß wir wirklich an einem ÜbeImaß 
von staatlichen Symbolen oder staatlichen 
Einrichtungen odel.' historischen Eimichtungen 
litten. Ja in letzter Zeit ist geradezu, ich will 
das nicht überbewerten, ein gewisser - ich 
setze das zwischen Anführungszeichen -
"Anarchismus" bei uns Mode geworden. Sie 
wissen: Man will die Talare der Universitäten 
ja nicht gerade in den Coloniakübel werfen, 
aber vielleicht doch in die Garderobe irgend
welcher Theater hängen. 

Die Bürgermeister ketten und die anderen Ket
ten werden dann nachfolgen. Ich sehe schon, 
daß sich im Zuge solcher Bestrebungen auch 
die ehrwürdigen Meßgewänder nicht halten 
dürften, und der Zelebrant im Trainings
anzug ist keine besondere Ausgeburt der 
Phantasie. 

Vor allem die jungen Menschen sagen, 
wenn sie etwa auf die Talare der Rektoren 
und der Dekane zu sprechen kommen, das 
sei alles sinnentleert und habe in unserer auf
geklärten oder - wie sie es nennen wollen -
Jetzt-Zeit nichts mehr zu tun. Gut. Sei es 
denn. Aber dann kann man nicht diese 
Sinnentleel'ung nur auf den Gebieten des 
öffentlichen Lebens feststellen, dann muß 
man sie auch auf die Gebräuche des privaten 
Lebens zurückführen. Ich denke hier etwa 
an die Hochzeiten, meine Damen und Herren. 
Wenn wirklich nur diejenigen Bräute einen 
Myrtenkranz und einen weißen Schleier tragen 
dürfen, bei denen diese Requisiten nicht sinn
entleert sind ( allgemeine Heiterkeit) , dann, 
glaube ich, würde es in der Schleierbranche 
gewisse Schwierigkeiten geben. 

Lassen Sie mich da ganz kurz zu einem 
Erlebnis aus der eigenen Berufswelt ab. 
schweifen. Als ich noch vor Jahren die Ehre 
hatte, für den steirischen Rundfunk die viel
beliebte Wunschsendung, die sogenannte Erb
schleichersendung zu betreuen, wurde ich 
einmal von einer unabhängigen Zeitung heftig 
angegriffen, daß diese Sendung doch völlig 
unaufrichtig sei. Da würden die Wünsche 
immer nur an edelste Mütter und an beste 
Väter und an liebste Geschwister durchge
sagt und andere Sorten kämen überhaupt 

nicht vor. Efl war sehr einfach, dieser Zeitung 
zu erwidern : Ja, das ist richtig, aber der 
Rundfunk kennt nur edelste Lebende, während 
die Zeitung auf Gtund ihrer Partezettel nur 
edelste Tote kennt. Es sterben ja nur immer 
ed81ste Väter und edelste Mütter und liebste 
Geschwister. 

Ich glaube, so radikal kann man nicht die 
gesamte Art von nun einmal üblichen Bräuchen 
abschaffen und als sinnentleert bezeichnen. 
'Venn schon, denn schon. 

Ich halte nun beziehungsweise ich glaube 
... - Gestatten Sie mir auch da eine kleine 
Abschweifung gerade bei diesem Wort "ich 
glaube" angesichts des 50jährigen Republik
jubiläums. Werm Sie, meine sehr vel'ehrten 
Damen und Herren auf allen Bänken dieses 
Hauses, die stenographischen Protokolle 
durchlesen, so werden Sie finden, daß wir -
ich sage ausnahmslos jeder von uns - immer 
wieder in unsere Reden einige "ich glaube", 
"ich meine" oder "ich halte dafür" ein· 
flechten. Das sind keine V er legenheitsfloskeln, 
wie etwa bei unbeholfenen Rednern, die 
immer wieder einmal ein "net wahr" ein
schieben, nicht um sich damit selbst zu be· 
stätigen, sondern um ihrem Geist eine Atem. 
pause vor der nächsten Satzkonstruktion zu 
verschaffen. Dieses "ich glaube" ist in Wirk. 
lichkeit ein tiefer Ausdruck des österreichi
schen Wesens. Man läßt dem anderen noch 
immer Raum, das zu glauben, was er will. 
Man will sich damit nicht aufdrängen, man 
stellt das geradezu schon in Frage, indem 
man es so formuliert. Ich glaube, das ist ein 
guter Teil österreichischer Toleranz, und ich 
nehme an, daß das in den Festreden zum 
50-Jahre-Jubiläum unserer Republik nicht 
zur Sprache kommen wird. Erlauben Sie mir 
also, daß ich das hier für uns alle sage. 

Dieses "ich glaube" beinhaltet ein Stück 
Lebensweisheit. Halten Sie das nicht für eitel, 
wenn ich jetzt fortfahre. .. (Ruf bei der 8 PÖ : 
Was hat das alles mit der Bannmeile zu tun?) 
Herr Kollege, schon ein bißchen im höheren 
Raum, aber ich bin nicht verpflichtet, es so 
genau darzustellen. (Heiterkeit bei der ÖV P.) 

Ich wollte Ihnen - eingeschränkt durch 
dieses "ich glaube" - sagen, daß die Immuni
tät, die wir alle genießen, die Immunität 
der Person, durch diese Bannmeilen-Bestim
mung, durch eine gewisse Immunität des Rau
mes eine Ergänzung erfährt. Ja, es ist eine 
Art Respektabstand, aber sollen wir den 
einfach preisgeben 1 Ich weiß nicht, ob das 
gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich 
notwendig ist, ob man aUe diese berühmten 
Privilegien gewissermaßen schon als eine 
Vorleistung über Bord werfen soll. Ich sehe 
schon die praktischen Schwierigkeiten. Der 
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Hofmann-Wellenhof 
Radius von 300 m dürfte sogar noch die Uni
versität einsohließen. Wenn die jungen Leute 
dort nicht auf der Rampe - das ist ihr eigener 
Bezirk -, sondern auf der Straße, wie man so 
schön sagt, einen Wirbel machen wollen und 
wir gleichzeitig tagen, dann könnte man ihnen 
das verbieten. Wie Sie richtig sagten, meinen 
die uns ja gar nicht. Aber wenn wir uns auf 
dieses Gebiet begeben wollten, könnten uns 
noch einige Grotesksituatio~en bevorstehen. 

Bedenken Sie: Kürzlich wurde gemeldet, 
es hätten irgendwo in Österreich Mittelschüler 
einen Marsch auf die Straße veranstaltet, 
weil sie gegen eine Verkürzung der Unterrichts
zeit protestierten, also weil sie mehr Stunden 
arbeiten wollen, die könnten dann sehr zwang~ 
los dem Zuge ihrer Väter begegnen, die weniger 
arbeiten wollen. Das ist ein Generationen
problem von geradezu ergreifender Tragik. 

Bedenken Sie das eine: Was Sie hier Pri
vilegium nennen - und zwar zwischen An
führungszeichen -, das waren einmal erkämpfte 
Privilegien, geradezu Meilensteine auf dem 
Wege zur Freiheit des Volkes. Auch unsere 
berühmte Steuerfreiheit - ich wage hier 
etwas Gefährliches zu sagen - war einmal 
durchaus eine Errungenschaft, weil sie es 
durch diese Entschädigung Menschen ermög
lichte, ins Hohe Haus zu kommen, die sonst 
aus materiellen Gründen davon ausgeschlossen 
worden wären. 

Oder denken Sie an das Wahlrecht, das jetzt 
in manchen Bundesländern zur Wahlpflicht 
gemacht wurde, weil eS die Leute einfach 
als so selbstverständlich empfinden, daß sie 
gar nicht mehr das Gefühl haben, hier ein 
erkämpftes demokratisches Recht zu besit
zen. 

So ähnlich ist das mit unserer Immunität. 
Ich zweifle nicht daran, wenn der Zug -
oder, wie man das mit einem törichten Fremd
wort nennt, der Trend - zu einem Abbau 
von Autoritäten weitergeht, wird diese per
sönliche Immunität einstmals, folgend dem 
Angriff gewissermaßen auf die Immunität 
des Raumes, gefährdet sein. Wir sollen also 
diesem Abbröckeln der Autorität nicht taten
los zusehen. 

Verehrter Herr Vorredner! Ich hätte Ihnen 
so gerne dankbar bescheinigt, daß Sie dieses 
Thema nicht auf den sehr einfachen Nenner 
gebracht haben: Hier die Mutigen, und dort 
die Feigen. Leider konnten Sie es aus rhetori
schem Effekt nicht ganz lassen, daß Sie zum 
Schluß von der "Angstmeile" der ÖVP spra
chen, in die wir uns zurückziehen, während Sie 
vorne an der Front der Ringstraße mutig 
Aug in Aug mit den Demonstranten stehen. 
(Heiterkeit bei der Ov P.) So einfach ist das 
doch wirklich nicht! Ja, es hat nichs damit 

zu tun, aber ich erwidere meinem Vorredner 
- ich sage es noch einmal -: So einfach 
ist das nicht. Es sitzen nicht hier ausschließ
lich Helden und dort ausschließlich Feiglinge, 
und umgekehrt auch nicht, das geht ebenfalls 
quer durch. Da sind Helden und dort sind 
Helden, und da sind weniger Heldenhafte 
und dort sind auch weniger Heldenhafte. 
Es wäre gräßlich in unserem Lande, wenn 
wirklich die Zugehörigkeit oder das Bekennt
nis zu den zwei großen Parteien schon so etwas 
wie eine Art charakterlicher Rassenschranke 
aufrichten möchte. (Heiterkeit bei der OVP.) 

Ich will Sie sehr herzlich ersuchen: Lieber 
Herr Kollege, lassen Sie doch dieses Wort 
von der "Angstmeile" der ÖVP. Stellen wir 
fest, daß wir heide den Mut haben, da hinaus
zugehen. Da gehört ja kein besonders großer 
Mut dazu. Es waren doch die meisten im 
Kriege - ich darf hier nicht Kriegserlebnisse 
heraufbeschwören -, die haben etwas anderem 
ins Auge blicken müssen als etwa einer Stu
dentendemonstration. Ich glaube, wir sollten 
nicht solche Einteilungen treffen, und schon gar 
nicht am Vorabend der Feier des 50. Geburts
tages unserer Republik, die doch wieder das 
Einigende in den Vordergrund stellen sollte. 
r Beifall bei der Ö V P.) 

Ich könnte es Ihnen ja beinahe zurückgeben, 
verehrter Herr Kollege, aber das würde das 
Ganze aufheben. Ich müßte sagen, es gehört 
mehr Mut dazu (Ruf bei der SPÖ: .. . Angst 
zu haben!), etwas zu behaupten als etwas 
widerstandslos - schon bevor es direkt in 
Anspruch genommen wird - aufzugeben. 
Aber damit bewege ich mich auch wieder 
halb in Ihre Reihe, indem ich sage: Wir haben 
den Mut zum Widerstand und ihr nicht. 
Das wäre auch wieder das Falsche. Ich nehme 
das zurück, teilen wir das nicht so ein, be
trachten wir die Frage nicht unter diesem 
Aspekt. 

Sie werden es verstehen, wenn ich nunmehr 
am Ende meiner Ausführungen und im Auf
trag meiner Parteifreunde folgenden Antrag 
zu stellen habe: 

Es wird beantragt, gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 23. Ok
tober 1968, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Versammlungsgesetz 1953 
abgeändert wird (874 und 995 der Beilagen), 
keinen Einspruch zu erheben. (Beifall 
bei der ÖV P.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Hofmann-Wellenhof und Genossen ein
gebrachte Antrag, gegen den vodiegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationahates keinen 
Einspruch zu erheben, ist genügend unter
stützt und steht demnach ebenfalls zur Ver-
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Vorsitzender 
handlung. Eine Verlesung erübrigt sich, da 
Herr Bundesrat Hofmann-Wellenhof selbst 
den Antrag verlesen hat. 

Nächster Redner ist Herr Bundesrat Novi'.k 
Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Novak (SPÖ): Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Ich will mich 
durchaus nicht als Held aufspielen, denn vor 
dem Volk habe ich keine Angst. 'Wenn man 
das Volk versteht, hat man die notwendige 
Verbindung mit ihm und auch das nötige 
Verständnis. 

Mich hat etwas anderes veranlaßt, das 
Wort zu nehmen. Aus den Worten meines 
Vorredners Hofmann-Wellenhof konnte ich 
nicht entnehmen, warum man eigentlich eine 
Neuauflage einer Bannmeilengrenze in das 
Versammlungsgesetz aufnehmen will. Wenn 
ich dazu einige Betrachtungen anstelle, kom
men wir vielleicht dahinter, daß etwas mehr 
dazu gehört, um das zu verstehen. 

Die Begriffe "Diktatur" oder "Demokra
tie" -beide für sich - zeigen große Unter
schiede. Die Diktatur nimmt alle Rechte für 
sich in Anspruch: das Recht der Gesetz
gebung, das Recht der Vollziehung und auch 
das Recht der Rechtsprechung. Wenn wir 
die Demokratie gegenüberstellen, so sehen 
wir, wie in der Verfassung und in unserer 
Republik diese drei Gebiete säuberlich ge
trennt sind: es ist die Gesetzgebung für sich 
allein gestellt, ebenso die Vollziehung, die 
sich nach den Gesetzen ordnet und auf Grund 
der Gesetze gemacht wird, und es ist die 
Rechtsprechung souverän und auf sich allein 
gestellt. Wir haben also im demokratischen 
Staat diese drei Säulen unseres staatlichen 
Lebens getrennt, und alles wird auch in diesem 
Sinne durchgeführt. 

Bei dem in Verhandlung stehenden Gesetz 
fällt mir nun auf und ich komme zu dem 
Schluß, daß die Gesetzgebung für sich allein 
ein besonderes Recht in Anspruch nehmen 
will. Sie will einen besonderen Schutz für sich 
haben. Ich glaube, daß dies eigentlich dem 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz 
widerspricht. Vergleichen wir: Wie sieht es 
aus, wenn vor dem Parlament die Fahne 
hochgezogen ist und andeutet, daß das Haus 
der Gesetzgebung tagt und arbeitet, und wenn 
auf der Hofburg die Fahne weht und anzeigt, 
daß der Herr Bundespräsident im Amte ist 
und kraft der Gesetze dort arbeitet 1 FÜT das 
Haus der Gesetzgebung wird eine Bannmeile 
beantragt, wird das Volk, wenn es durch 
eine Demonstration seinen Unwillen kundgeben 
will oder für etwas demonstriert, worauf es 
die Gesetzgebung aufmerksam machen will, 
nach dem jetzigen Gesetz 300 m entfernt 
gehalten. Für den Herrn Bundespräsidenten 

gilt das nicht, für ihn gelten die einfachen 
polizeilichen Maßnahmen. Natürlich wh'd dort 
eingeschritten werden, wenn es zu Ansamm
lungen von Menschen kommt, vielleicht nach 
den früheren Gl"undsätzen, daß eingeschritten 
werden muß, wenn mehr als zwei Menschen 
beisammenstehen. Aber unsere Polizei ist 
ja auch demokratisch und fürchtet sich nicht, 
wenn zwei oder drei beisammenstehen. Ich 
sehe also einen Unterschied: die Gleichheit 
vor dem Gesetz ist nicht vorhanden. 

Oder: Wenn die Regierung auf dem Ball
hausplatz ihre Arbeitssitzung hält, wenn sie 
in Vollziehung der Gesetze dort ihre Sitzungen 
abhält und über Aufgaben bel ät, die sie 
durchzuführen hat, genießt sie auch keinen 
besonderen Schutz. Wenn man Angst hat, 
daß durch Demonstrationen die Gesetzgebung 
unter Druck gesetzt wird, kann dann die 
Regierung, wenn sie am Ballhausplatz tagt, 
nicht auch durch Demonstrationen, die am 
Gebäude vorbeiziehen, unter Druck gesetzt 
werden ~ Gilt dort nicht dasselbe ~ 

Oder gehen wir auf das Gebiet der Recht
sprechung unserer drei Höchstgerichte. Wir 
wissen, daß dort Verhandlungen durchgeführt 
werden, die oft von sehr großer Bedeutung 
für unser Leben in Österreich, für die Ver
fassung und für die Verwaltung sind, oder 
daß andere wichtige Urteile durch den Ober
sten Gerichtshof zu fällen sind. Wenn einer 
dieser drei obersten Gerichtshöfe ta.gt, gilt 
dasselbe: Würde er keinen Schutz brauchen 
- wenn überhaupt ein Schutz außer dem 
Objektschutz notwendig ist -, damit auch die 
Richter dort in Ruhe ihre Arbeit und ihre 
Tagungen abhalten können ~ Sie haben aber 
auch keinen besonderen Schutz! 

Herr Hofmann-Wellenhof hat angeführt, 
daß Revolten nicht angemeldet werden. Wenn 
Grund und Stoff in der Bevölkerung vor
handen sind, dann nützt auch eine Bannmeile 
von 500 m oder von 1 km oder mehr nichts, 
denn dann werden sich die Revolten nicht 
nur vor den Häusern der Gesetzgebung ab
spielen, das ergreift dann ganz andere 
Bereiche. 

In der demokratischen Verfassung unserer 
Republik heißt es: Alles Recht geht vom 
Volke aus. - Weshalb sollen wir uns dann 
vor diBsem Volk fürchten und uns mit einem 
Schutzgürtel umgeben ~ Es ist doch - darauf 
wUl'de schon verwiesen - durch eine Demon
stration vor diesem Parlament die Republik 
mit ih:;:'er Versammlungsfreiheit geschaffen 
worden. 

Ich glaube, daß unsere Strafgesetzgebung 
voll ausreicht, gegen strafbare überschreitun
gen einzuschreiten. Eingeschritten muß wer-
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Novak 
den, ob das innerhalb der 300 moder außerhalb Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
der 300 m geschieht. Man wird dagegen Antrag zustimmen, ein Händezeichen zu ge
einschreiten müssen. ben. - Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist 

Stellen wir uns auch vor, in welchen Ge
wissenskonflikt unter Umständen unsere Si
chelheitsorgane kommen können, wenn es 
zum Beispiel die Kriegsinvaliden oder die 
alten Pensionisten und Rentner einmal not~ 
wendig haben, auf die Straße zu gehen, um 
die Gesetzgebung auf ihre besondere Lage 
aufme: ksam zu machen. Wenn diese über 
die Ringstraße gehen wollen, dies vOlher 
schon mganisiert wurde und dann plötzlich 
eine Sitzung daiwischenkommt - in welche 
Gewissenskonflikte kölmen dann Siche1heits
organe kommen, welm sie gegen solche brest
hafte alte Menschen einschreiten müssen? 
(Ruf bei der Ö V P: Entsetzlich!) Ja, stellen 
wir uns das vor! Es ist wirklich entsetzlich 
für einen demokratisch gesinnten Polizeimann. 
Als demokratische KÖl perschaft der Gesetz
gebung haben wir kein Recht, die Versamm
lungsfi'eiheit einzuschränken und für unS 
selbst einen privilegierten Schutz zu ver
langen. 

Es wurde das Jubiläumsjahr ,,50 Jahre 
Republik" erwähnt. Ich glaube, daß es gerade 
im Jubiläumsjahr für die Republik Öster
reich, für die erkämpfte Velfassungsfreiheit 
kein Jubiläumsgeschenk ist, wenn wir diese 
Versammlungsfreiheit einschränken. Sie wer
den daher durchaus verstehen - mehr, 
glaube ich, aus dem Gedankenschatz, den ich 
habe, nicht anführen zu müssen -, wenn ich 
sage: Dafür können sich die Sozialisten gerade 
im Jubiläumsjahr der Republik nicht her
geben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort ~ - Er verzichtet. Ich nehme daher die 
Abstimmung vor. 

Es liegt nur sowohl ein Antrag vor, gegen 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß Einspruch 
zu "erheben, als auch ein Antrag, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Ich werde zunächst über den Antrag, 
Einspruch zu erheben, samt Begründung 
abstimmen lassen. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem Antrag der Bundesräte Habringer 
und Genossen, gegen den vorliegenden Be
schluß des Nationalrates Einspruch zu er
heben, ihre Zustimmung geben, ein Hände
zeichen zu geben. - Ich danke. Das ist die 
Minderheit. 

Der Antrag des Herrn Bundesrates Hofmann
Wellenhof, keinen Einspruch zu erheben, 
steht ebenfalls zur Abstimmung. 

angenommen. 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 30. Oktober 1968, betreffend ein Bundes
gesetz über eine Amnestie aus Anlaß des 
fünfzigjährigen Bestandes der Republik (bter
reich (Amnestie 1968) (108 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: AmI).estie 1968. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
N ovak. Ich bitte ihn, zum Gegenstand ZU 

referieren. 
Berichterstatter Novak: Hohes Haus! Meine 

Damen und Herren! Der Nationalrat hat 
in seiner Sitzung am 30. Oktober 1968 aus 
Anlaß der fünfzigsten Wiederkehr des Tages, 
an dem sich Österreich zur demokratischen 
Republik erklä~ t hat, ein Amnestiegesetz 
beschlossen. Mit diesem Gesetz soll Straf
nachsicht für noch nicht vollstreckte Freiheits
strafen gewährt werden, deren Gesamtdauer 
drei Monate nicht übersteigt. Ebenso wird 
Nachsicht für alle Geldstrafen, bei denen die 
Ersatzfreiheitsstrafe ebenfalls drei Monate 
nicht übersteigt, gewährt. Dieses Ausmaß 
von drei Monaten gilt auch für Verurteilte 
auf Grund mehrerer Straferkenntnisse vor 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetze~ - so
fern diese noch nicht zur Gänze vollstreckt 
oder nachgesehen sind -, wenn diese Strafen 
zusammengerechnet drei Monate nicht über
steigen. 

Weiters wird im § 2 dieses Gesetzes ange
führt: ;,Wurde eine Person vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes wegen einer 
oder mehrerer gerichtlich strafbarer Hand
lungen rechtskräftig schuldig gesprochen, 
wurde aber der Ausspruch über die Strafe 
vorläufig für eine Probezeit aufgeschoben ... " 
- wie im § 13 Absatz I des Jugendgerichts
gesetzes -, "so wird ... , sofern dies" noch 
"nicht ... geschehen ist, von der Verhängung 
einer Strafe ... abgesehen und die Verurteilung 
getilgt." 

Im § 3 wird Rechtsfolgennachsicht allen 
verurteilten Personen gewährt, die vor dem 
Inkl'afttreten dieses Bundesgesetzes wegen 
einer oder mehrerer gerichtlich strafbarer 
Handlungen ZU einer Freiheitsstrafe, ZU einer 
Geldstrafe oder zu beiden Strafen nebenein
ander verurteilt wurden. Das Strafausmaß 
dalf im Einzelfall oder bei mehreren Ver
urteilungen zusammengerechnet ein Jahr nicht 
übersteigen. Die Rechtsfolgennachsicht wird 
nur gewährt, wenn die Strafe vollzogen oder 
nachgesehen ist. 
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§ 4 behandelt die Straftilgung. Diese 

Begünstigung kommt jenen Verurteilten zugute, 
deren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe oder 
beide zusammengerechnet drei Monate nicht 
übersteigt. übersteigt jedoch die Freiheits
strafe einzeln oder zusammen mit der Ersatz
freiheitsstrafe drei Monate, nicht aber ein J aht, 
so ist die gesetzliche Tilgungsfrist auf die 
Hälfte herabzusetzen. 

Von den Begünstigungen des Amnestie
gesetzes 1968 sind alle jene Verurteilten ausge
schlossen, die innerhalb der letzten drei Jahre 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes öfter 
als einmal wegen vorsätzlich und öfter als 
zweimal wegen fahrlässig begangener straf
barer Handlungen, die auf der gleichen schäd
lichen Neigung beruhen, rechtskräftig ver
urteilt wurden, sowie Personen, gegen die die 
Unterbringung in einem Arbeitshaus rechts
kräftig angeordnet wurde. 

Im § 6 wird das Verfahren bei Gel'ichten 
geregelt. 

Dieses Bundesgesetz tritt am 12. November 
1968 in Kraft. Mit der Vollziehung ist das 
Bundesministerium für Justiz betraut. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat in seiner Sitzung am 
5. November diesen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates beraten und mich beauftragt, 
dem Hohen Haus den Antrag vorzulegen, 
gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte 
ein. Zum Wort ist Herr Bundesrat Dr. 11'0 

gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Iro (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte zum Inhalt der Amnestie sprechen, 
zum Sinn der Amnestie und zum Anlaß der 
Amnestie. 

Was den Inhalt anlangt, hat der Herr 
Berichterstatter schon sehr genau die ein
zelnen Bestimmungen dieser Amnestie ge
schildert: die Strafnachsicht, die besonderen 
Bestimmungen bezüglich der bedingten 
VeTurteilung nach § 13 des Jugendgerichts
gesetzes, die Rechtsfolgennachsicht, die Til
gung, den Ausschluß der Begünstigungen, die 
Verfahrens- und die Schlußbestimmungen. 

Vielleicht darf ich doch noch ganz wenige 
Worte zum Inhalt der Amnestie sagen. Es 
werden also el faßt: Freiheits- oder Geld
strafen -V erfallsersatz-, Wertersatzstrafen -
oder Freiheitsstrafen und Geldstrafen - es 
ist ja auch möglich, daß jemand eine Freiheits
strafe und gleichzeitig eine Geldstrafe be
kommt -, sofern sie drei Monate nicht über
steigen, wobei die Strafe noch nicht rechts-

kräftig sein muß. Es genügt, daß die Ent
scheidung erster Instanz vor dem 12. Novem
ber 1968 erfolgt ist. 

Es gab in letzter Zeit bei den Gerichten 
einen großen Wirbel. Durch Monate haben 
alle, die irgendein kleines Delikt begangen 
haben - Verkehrsunfälle und so weiter -, 
die Richter bestürmt, sie sollten noch vor 
dem 12. November 1968 die Verhandlung 
anberaumen, ganz egal, ob das Urteil l'echts
kräftig wird oder nicht, nur damit eben die 
Entscheidung vor dem 12. November 1968 
el'folgt, damit eben die Entscheidung erster 
Instanz vorhanden ist, die eine Voraussetzung 
für die Anwendung dieser Straf nachsicht dar
stellt. 

Auch bei mehreren Straferkenntnissen-wenn 
jemand mehrere Male eine Strafe bekommen 
hat, zum Beispiel eine StTafe von 14 Tagen, 
von einer Woche, ganz egal, sofern es zusam
mengerechnet nicht mehr als drei Monate 
sind - ist die Grenze drei Monate. 

Waß den Zeitpunkt der Nachsicht anlangt, 
so muß man unterscheiden: bei rechtskräftigen 
und unbedingten Urteilen ist der 12. November 
der Zeitpunkt der Nachsicht, bei nicht rechts
kräftigen und bei bedingten Urteilen ist es 
der Zeitpunkt der Rechtskraft. 

Eine Sonderregelung gilt - wie schon 
der Berichterstatter dargelegt hat - für den 
§ 13 des Jugendgerichtsgesetzes, wo von der 
Verhängung der Strafe endgültig abgesehen 
und zugleich getilgt wird. Das bedeutet, 
wie gesagt, eine Sonderregelung. Die Tilgung 
ist nach diesem Amnestiegesetz auf Antrag 
durchzufülrren. Bei Jugendlichen aber wird 
in diesem besonderen Fall nach § 13 Jugend
gerichtsgesetz von der Strafe endgültig abge
sehen und gleichzeitig getilgt. 

Wenn irgendwelche Umstände he:rvor
kommen, die die Festsetzung der Strafe 
rechtfertigen, und wenn dieser Grund schon 
vor dem 12. November 1968 v01'liegt, dann 
ist eine nachträgliche Festsetzung der Strafe 
vorzunehmen; dann gelten die sonstigen Be
stimmungen. 

Sehr interessant ist, daß in diese Amnestie 
auch eine Nachsicht der Rechtsfolgen einge
baut ist. Hier darf aber die Summe der 
Strafen - sie sind auch wieder zusammenzu
recm1.en - ein Jahr nicht übersteigen. 

Was ist nun ein solcher Rechtsfolgennach
sichtsfa1l1 Die Unfähigkeit, bestimmte Rechte, 
Stellungen, Befugnisse und das passive und 
das aktive Wahlrecht zu erlangen oder wieder
zuerlangen; es ist sehr bedeutsam, ob jemand 
das passive oder aktive Wahlrecht hat. 
Auch das ist mit dieser Amnestie 1968 e:rfaßt. 
Voraussetzung aber ist, daß die Strafe voll
zogen oder nachgesehen ist. 
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Ich. möchte behaupten, die Bedeutung dieser 

Amnestie liegt viel weniger in der Straf nach
sicht als in der Tilgung selbst. Die meisten 
Leute, die zu einem Anwalt kommen, sagen: 
Es inte:ressiert mich gar nicht, ob ich diese 
Strafe bekomme oder nicht, aber ich möchte 
nicht drei oder fünf J ah'te lang mit einer 
Vorstrafe belastet sein. - Es ist also von 
großer Bedeutung, daß hier eine Tilgung ein
gebaut ist, wonach Strafen bis zu drei Monaten 
getilgt werden - allerdings muß das Urteil 
erster Instanz, wie gesagt, vor dem 12. No
vember 1968 erfolgt sein. Es kann auch ein 
Freispruch sein. Es ist durchaus möglich, 
daß zum Beispiel vor dem 12. November 
1968 ein Freispruch elfolgt, die Staatsanwalt
schaft beruft, und dann in der zweiten Instanz 
beim Kreis- oder Landesgericht eine Ver
ulteilung erfolgt, dieser Freispruch also auf
gehoben und in eine Verurteilung abgeändert 
wird. Es macht gar nichts, wenn die Strafe 
nicht über dTei Monate beträgt; in dem 
Augenblick, in dem die Entscheidung erster 
Instanz - es kann auch ein Freispruch sein
vor dem 12. November erfolgt, ist damit 
der Amnestieanspruch gewahrt. 

Auch bei der Tilgung finden wir eine Zusam
mem echnung. Sehr interessant ist auch die 
Halbierung der Tilgungsfrist bei solchen Stra
fen, die über drei Monate, aber unter einem 
J ahT liegen. Wenn jemand also zwar keine 
Stl afe von zwei oder von drei Monaten gekriegt 
hat, sondeln eine von fünf, sechs, sieben oder 
acht Monaten oder einem Jahr, so wird trotz
dem die Tilgungszeit halbieIt; ein Jahr dal'f 
allerdings nicht überschritten sein, natürlich 
auch nicht in der Zusammenrechnung. 

Es gibt noch ein Merkmal. Bei der Tilgung 
ist maßgeblich ein Antrag des Verurteilten 
selbst oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
- das möchte ich besonders erwähnen - des 
Staatsanwaltes, der zur Antragstellung ver
pflichtet ist, wenn er Kenntnis von den Til
gur gsumständen erlangt. Dann ist der Staats
anwalt Vel pflichtet, einen Tilgungsantrag zu 
stellen. Er hat also nicht nur die Aufgabe zu 
beankagen, daß der andere verurteilt und 
bestran wird, wodurch für den Velurteilten 
etwas Ungünstiges geschieht, sondern er hat 
auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß dort, 
wo die Voraussetzungen vorliegen, eine Tilgung 
vOlgenommen wird. 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
Ausschluß der Begünstigungen nach § 5. In 
Abändexung der Regierungsvorlage, die eine 
Flist von fünf Jahren vorgesehen hatte, ist im 
Justjzausschuß des Nationalrates nunmehr eine 
Fl ist von drei Jahren zustandegekommen ; zu
nächst stand in der Regierungsvorlage eine 
Frist von fünf Jahren, nun ist es eine von drei 

J amen. In der Regierungsvorlage war kein 
Unterschied zwischen Vorsatzdelikten und 
FahTlässigkeitsdelikten vorhanden, im Justiz
ausschuß wurde dieser Unterschied gemacht, 
sodaß nunmehr der Ausschluß folgende Form 
hat: Wurde jemand innerhalb der letzten drei 
Jahre wegen eines Vorsatzdeliktes öfter als 
einmal verurteilt, dann ist er ausgeschlossen, 
wurde er jedoch wegen eines Faill:lässigkeits
deliktes öfter als zweimal verurteilt, so ist er 
erst dann ausgeschlossen. 

Das Entscheidende ist nun die rechts
kräftige Verurteilung. Ich habe im Justiz
ausschuß des Bundesrates einen Fall gebracht, 
den ich unmittelbar vorher bei einer Verhand
lung erlebt hatte, und zwar war jemand 
bereits zweimal wegen eines Verkehrsunfalles 
verurteilt, und er wurde jetzt vor drei Tagen 
ein drittes Mal verurteilt. Wenn nun diese 
dritte Verurteilung nicht vor dem 12. November 
1968 rechtskräftig wird, so ist er nicht dTeimal 
rechtskräftig verurteilt. Er braucht also nur 
die Berufung anzumelden, zu warten, bis der 
12. November gekommen ist, und damit ist 
er nicht dreimal rechtskräftig verurteilt. 

Man ersieht daraus, daß es schon sehr 
schwierige Situationen geben kann, und zwar 
für den Verteidiger wie auch für den einzelnen 
Angeklagten. Natürlich müssen G:;:enzen ge
setzt sein; das vei:steht man vollkommen. 

Ein weiterer Ausschlußfall ist natürlich auch 
dann gegeben, wenn einmal eine rechts
kräftige UnteI'b:dngung in einem Arbeitshaus 
angeordnet wurde. Es ist klar, daß ein Mensch, 
der in ein Arbeitshaus muß, etwas Besonderes 
begangen haben muß, daß er eine besondere 
Abneigung gegen einen rechtschaffenen und 
einen arbeitsamen Lebenswandel haben muß. 
Daher genügt die einmalige Anordnung einer 
rechtskräftigen Einweisung in ein Arbeitshaus. 

Das alles muß natürlich vor dem 12. No
vember 1968 erfolgt sein. 

Bezüglich des Verfahrens habe ich schon 
gesagt, daß die Tilgung nur bei den Jugend
lichen nach § 13 Jugendgerichtsgesetz von 
Amts wegen elfolgt, ansonsten muß der Til
gungsantrag gestellt werden, und es muß auch 
ein Antrag auf Nachsicht der Rechtsfolgen 
gestellt werden; auch das geschieht nicht von 
Amts wegen. 

Zur Vereinfachung wurde bestimmt, daß 
nicht ein ganzer Senat entscheiden muß, und 
zwar auch dort nicht, wo ein Senat in erster 
Instanz das Urteil gefällt hat, sondern es ge
nügt, wenn ein Einzelrichter oder der Senats. 
vorsitzende entscheidet. 

Gegen diesen Beschluß gibt es ein Rechts
mittel, nämlich innerhalb von vierzehn Tagen 
die Beschwerde an den übergeordneten Ge
richtshof. 
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Dr. Iro 
Die Schlußvorscbl'ift wurde vom Herrn 

Berichterstatter schon erwähnt. Soweit zum 
Inhalt der Amnestie 1968. 

Ich habe angekündigt, daß ich heute zum 
Inhalt, zum Sinn und zum Anlaß der Amnestie 
reden werde. Ich komme zum zweiten Punkt 
meiner Ausführ1U1gen, nämlich zum Sinn der 
Amnestie. Ich möchte sagen, daß die Grenze 
überlegt und vielfach diskutieIt wurde: Warum 
gerade drei Monate? Warum gerade ein Jahr 1 
Warum gerade der 12. November'? Eine Reihe 
von Kollegen aus der Anwaltschaft haben miT 
gesagt, man sollte doch versuchen, den Tag 
der Tat als den entscheidenden Tag zu nehmen 
und nicht den Tag der VellUteilung ersteT 
Instanz. Das ist sicherlich eine überlegung, 
daß jemand vor dem 12. November 1968 eine 
Tat begeht und damit in die Amnestie hinein
fällt. Wenn man das tut, kommt das aber 
einer Einstellungsamnestie gleich, denn man 
weiß gar nicht, wie das Urteil ausfallen würde. 
Maßgebend muß also schon - und ZU dieser 
übeIlegung bin auch ich gekommen - das 
Urteil erster Instar..z sein und nicht die Tat. 
Wo käme man denn da hin? Dann müßte 
man nachträglich immer wieder ein Urteil 
fällen und prüfen: WäTe das unter die drei 
Monate oder über die drei Monate gegangen 1 
Das wäre praktisch nicht durchführbar. 

Nun gibt es die Möglichkeit, daß in Grenz
und Hä:::tefällen der Herr Bundesminister für 
Justiz einen Antrag an den Herrn Bundes
p~ äsidenten stellt. Ich bin überzeugt, daß der 
Herr Bundesminister für Justiz in solchen 
Fällen, in denen wirklich eine HäTte vorliegt, 
in Grenzfällen, von diesem Recht Gebrauch 
machen und an den Herrn Bundesp7 äsidenten 
herantreten wird, um diese Härtefälle durch 
einen Gnadenakt des Herrn Bundesp:äsidenten 
zu mildern und gutzumachen. Das also ist die 
Frage der Grenze. 

Meine Damen und Herren! Eine zweite 
Frage für alle jene, die Kraftfahrer sind, aber 
auch für alle diejenigen, die NichtkraftfahTer 
sind, für alle, die sich im Straßenverkehr be
wegen, ist die, ob eine Sonderregelung für 
Straßenverkehrsdelikte hätte in die Amnestie 
hineingenommen werden sollen. 

Nun muß man sagen, daß ohnedies die über
wiegende Zahl der Straßenverkehl'sdelikte in 
diese Amnestie hineinfällt, weil in der Regel 
bei einem Verkehrsunfall, der nicht schwere 
Folgen hat, eine Strafe über &'ei Monate nicht 
gegeben wird; daher fallen diese Delikte de 
facto in ihrer überwiegenden Zahl ohnedies 
unter die Amnestie. Wenn jemand mehr als 
drei Monate bekommt, dann muß schon ein 
besonders schwerer E:folg vorliegen: Vielleicht 
daß jemand tot ist, oder daß jemand lebenslang 
im Siechtum dahinleben wird auf Grund dieses 

Verkehrsunfalles, oder es muß jemand eine 
einschlägige Vorstrafe oder mebl'ere ein
schlägige· Vorstrafen haben, oder es muß eine 
qualifizierte Fahrlässigkeit vorliegen, daß etwa 
jemand besonders rücksichtslos gefahren ist, 
daß sich jemand überhaupt nicht um die Ver
kehrssituation gekümmert hat, daß er be
sonders leichtsinnig gefahren ist; dann wird 
er mehr als drei Monate bekommen haben und 
nicht unter die Amnestie fallen, aber eben zu 
Recht nicht hineinfallen. 

Wir reden heute sehr viel von Amnestie, 
von Milde, von Nachsicht, von Vergebung, von 
Verzeihung. Das ist gut so. Aber man muß 
sich natürlich auch die Kriminalstatistik des 
Jahres 1966 zum Beispiel anschauen. Danach 
wurden - in einem einzigen Jahr! - im 
Jahre 1966 33.193 Erwachsene - das ist eine 
ganz schöne Zahl! - wegen der §§ 335, 337 
431 und 432, wegen Fahrlässigkeitsdelikten 
verurteilt; ZU Geldstrafen 28.283 Personen, zu 
Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten 3883 Per
sonen und ZU Freiheitsstrafen über drei 
Monaten 1012 Personen. Davon entfielen die 
meisten Fälle auf Verkehrsdelikte. Man muß 
also auch an die Verletzten und an die Toten 
denken, meine Damen und Herren, wenn man 
über die Grenzen redet. ' 

Schauen wir uns die Statistik des Jahres 1967 
an. Im Jahre 1967 gab es in Österreich, nicht 
in Europa, sondern nur in Österreich - was 
glauben Sie, wievie11 - 69.000 Verunglückte! 
In Östeneich allein im Jahre 1967 69.000 Ver
unglückte bei Verkehrsunfällen! Davon waren 
2108 Tote! Das war allein im Jahre 1967! 
Wenn Sie eine Gemeinde mit 2000 Einwohnern 
anschauen, müssen Sie sagen, daß es sich um 
eine ganz schöne Gemeinde handelt; demnach 
wurde eine ganze Gemeinde im Jahre 1967 
durch Verkehrsunfälle ausgerottet. In Anbe
tracht dieses Umstandes muß man schon 
sagen, daß man mit Vorsicht vorgehen muß. 
Bei besonderer Gnadenwürdigkeit ist eben 
wieder dieser individuelle Gnadenakt des Herrn 
Bundespräsidenten möglich auf Grund des 
Antrages des Herrn Bundesministers für Justiz. 

Gestatten Sie mir einen kurzen Vergleich mit 
anderen Amnestien. Es hat in Österreich 
bereits im Jahre 1928 eine Amnestie gegeben, 
und zwar anläßlich des 10jährigen Bestandes 
der Republik. Es gab im Jahre 1955 eine 
Amnestie anläßlich des 10. Jahrestages der 
Wiedererlangung der Unabhängigkeit Öster
reichs. Es gab im Jahre 1965 eine Amnestie unter 
dem Titel: 20 Jahre seit der Wiedererlangung 
der Unabhängigkeit Österreichs und zehn Jahre 
seit der Befreiung Österreichs. 

Für die Amnestie 1968 waren die Amnestien 
1955 beziehungsweise 1965 maßgebend. Wir 
finden da sehr viel Gemeinsames: die Straf-
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Dr. Iro 
nachsicht, die Bestimmungen bezüglich § 13 ihn in die Gesellschaft zurückzuführen, also 
Jugendgerichtsgesetz, die Rechtsfolgennach- zu resozialisieren. Das ist meine persönliche 
sicht, gewisse Begünstigungen der Tilgung; überzeugung, die ich hier sage, obwohl ich 
alles das ist sowohl in der Amnestie 1955 als weiß, daß ich hier nicht mit allen in Überein
auch in der Amnestie 1965 wie auch in jener stimmung bin, die über diese Frage reden. 
von 1968 eingebaut. Noch eine Überlegung zur Amnestie: Meiner 

Lassen Sie mich hiezu noch einen Vergleich Meinung nach bedeutet Amnestie Autorität 
nicht nur mit österreichischen Amnestien, des Staates, Stärke des Staates. Denn ein 
sondern auch mit denen anderer Länder Staat, der schwach ist, kann es sich nicht 
anstellen. Auch in anderen Ländern - man leisten, milde zu sein. Nur ein Staat, der 
kö:rmte eine ganze Reihe von Beispielen I star~ ist.' kan~ es sich leis~.en, Milde .. zu zei~e~. 
brmgen - hat es Amnestien gegeben und Es Ist em ZeIChen der Starke des osterreIChl
gibt es Amnestien, und auch in anderen Zeiten sehen Staates, daß er es sich leisten kann, 
hat es diese Einrichtung der Amnestie gegeben. gegen diejenigen milde zu sein, die etwas be-

Die Wirkung der Amnestien: Ich möchte gangen haben. 
hier Montesquieu zitieren, der in seinem Viele sagen : Ja warum werden nicht die 
großen Werk vom "Geist der Gesetze" über Guten belohnt? Diese Frage wurde vor zwei 
die Begnadigungen folgendes sagt: "Die Macht, Tagen aufgeworfen. Warum werden an einem 
zu verzeihen, mit Weisheit gebraucht, kann solchen Festtag und Erinnerungstag nicht 
vortreffliche Wirkungen haben. Das Prin- die Guten belohnt ~ Warum werden die 
zipium der despotischen Regierung, die nicht Bösen belohnt, die etwas begangen haben, 
verzeiht und der daher auch nicht verziehen warum nicht die, die sich gut verhalten und 
wird, beraubt sich dieser Vorteile." soundso viele Jahre ihres Lebens ohne straf-

Das ist eine sehr bedeutsame Äußerung: b~re Han~lung verbracht ha~en ~ Warum 
Verzeihen _ mit Weisheit gebraucht. Offenbar leIstet es sl~h. der Staat: ~uf Emnahm.en von 
meint er: Unter Bedachtnahme auf das rund 30 MIllIonen SchIllmg zu verzIchten ~ 
geschützte Rechtsgut, unter Bedachtnahme S? die Sch~tzungen. Der Sta~t. verliert ~~ch 
auf die Freiheit des einzelnen, auf seine körper- die AmnestIe 1968. rund 30 MIllio~en SchIllmg. 
liche Sicherheit auf seine Ehre auf sein Ich glaube, daß SICh der Staat diesen Verlust 
Eigentum und ~o weiter. Das er~cheint mir leisten muß, weil er. diejenigen, die etw~s 
irgendwie - und die ganze Amnestie möchte b~gange~ haben, ruhig. belohnen, un~ ruhig 
ich als solches betrachten _ als ein Aufruf MIlde zeIgen kann, weIl er damIt dIe echte 
an alle, die Macht haben, an alle, die Gewalt Autorität des Staates demonstriert und weil 
haben in diesem Lande, diese Gewalt nicht in dieser Schwäche - wenn man es so nennen 
mit Vergnügen zu gebrauchen, sondern sie kann - die Kraft zum Ausdruck kommt. 
als eine große Verantwortung zu gebrauchen Meine Damen und Herren! Heute war 
und sich nicht an der Macht zu berauschen, von der Bannmeile die Rede und davon, 
sondern sie eben mit Weisheit zu gebrauchen. daß um das Parlament eine Bannmeile aufrecht

In diesem Zusammenhang muß ich auch 
ein paar Worte über den Strafzweck sagen. 
Meiner Meinung nach ist es nicht richtig, 
die Strafe als eine Vergeltung zu betrachten. 
Ich habe das hier schon einmal gesagt: Meiner 
Meinung nach ist das Talionsprinzip, dieses 
Prinzip: Aug um Aug, Zahn um Zahn, nicht 
gerechtfertigt, sondern überholt. Das ist 
keine Komponente. Man kann nicht sagen: 
Die Vergeltullg ist auch eine Komponente 
des Strafzweckes. Meiner Meinung nach ist 
das überhaupt keine Komponente. Die Strafe 
kann nur den Sinn haben, abzuschrecken 
und zu bessern. Abzuschrecken im Shme der 
Generalprävention, abzuschrecken im Sinne 
der Spezialprävention. Generalprävention 
heißt, daß man die Allgemeinheit davon 
abhält, solche strafbare Handlungen zu be
gehen. Spezialprävention heißt, daß man den 
einzelnen durch die Strafe abhält, wieder 
eine solche strafbare Handlung zu begehen. 
Primärer Zweck ist es, den einzelnen zu bessern, 

erhalten werden soll oder nicht aufrecht
erhalten werden sol1. Dazu möchte ich sagen: 
Diese Gnadenakte des Staates, die in einer 
Amnestie zum Ausdruck kommen, sind die 
"Bannmeile des Rechtsstaates". Bannmeile 
deshalb, weil dieser Rechtsstaat damit zeigt, 
daß er um sich herum eine Bannmeile hat, 
die nicht aus Gewalt, sondern aus Milde besteht. 

Ich glaube, daß in dieser Amnestie auch 
eine großartige Demonstration dieses öster
reichischen Staates zu einer Rangordnung 
der Werte zum Ausdruck kommt. Die Werte, 
die es gibt, zum Beispiel die Gerechtigkeit, 
stehen eben sehr hoch oben. Aber über der 
Gerechtigkeit ist noch etwas, nämlich die 
Verzeihung. Das ist ein Bekenntnis zu einer 
hohen Rangordnung dieser Welt. Soweit 
zum Sinn der Amnestie. 

Ich komme nun zum dritten und letzten 
Teil meiner Ausführungen, zum Anlaß der 
Amnestie. 50 Jahre Republik Österreich: 
1918 bis 1968. Amnestie: Verzeihung, aber 
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Dr. Iro 
nicht Vergessen. Ich sage das Opportune
Nonopportune : Nicht vergessen, daß inner
halb dieser 50 Jahre und in der Mitte dieser 
5.0 Jahre sieben Jahre der tiefsten Erniedrigung 
9sterreichs liegen, eine Zeit, in der der Name 
Österreichs ausgelöscht wurde, in der er 
ausradiert wurde, um in der Terminologie 
des Machthabers von damals zu reden. 

Daher steht es uns sehr gut an, ein Bekennt. 
nis zu Österreich abzulegen, Zl..1 diesem 
Österreich, das 1918 zwar klein geworden ist, 
das 1938 ausgelöscht wurde, das aber 1945 
wieder erstanden ist und wieder aufgebaut 
wurde; zu diesem Österreich, das aber des
wegen, weil es klein ist, für uns alle nicht 
weniger liebenswert sein darf. 

einige Polemiken. Ich möchte aber diese Aus
führungen - weil der Anlaß zu groß und zu 
schön ist - nicht dazu verwenden, um mich 
hier polemisch mit ihnen auseinanderzusetzen. 
Das betrifft besonders den Inhalt jenes Teiles 
Ihres Beitrages, in dem Sie über die sieben 
Jahre sprechen, die Österreich noch in schmerz
licher Erinnerung hat. Wir glauben, daß es 
sich um elf Jahre gehandelt hat. Aber, wie ge
sagt, wir sprechen jetzt zum Amnestiegesetz 
und nicht zu den Geschehnissen während dieser 
50 Jahre. 

Das Amnestiegesetz 1968 soll anläßlich eines 
ganz besonderen Festtages, nämlich des 
50. Geburtstages unserer Republik, in Kraft 
treten. Wir freuen uns außerordentlich über 
diesen Festtag. Er wird sicherlich in vielen 

Wir haben ein offenes Bekenntnis zu diesem Veranstaltungen auch entsprechend gewürdigt 
neutralen Österreich abzulegen, das sich aus werden. 
den Konflikten heraushält. Wir haben auch 
nicht diejenigen zu fürchten, die nichts wissen Es scheint mir, daß Größe und Würde 
wollen von einem Nationalfeiertag und von dieses Tages erhöht werden durch die Maß
einer österreichischen Nation, und nicht die- nahme, auch Tausenden von Menschen, die 
jenigen, die glauben, daß damit ihre Gefühle nicht große Verbrechen begangen haben, die 
verletzt würden. Wir haben nicht ununter- Bedeutung dieses Tages näherzubringen. 
brochen auf sie Rücksicht zu nehmen, sondern Seit Bestehen unserer Republik ist es üblich, 
zu sagen, daß wir meinen, daß dieses Europa anläßlich besonderer Jubiläen eine bestimmte 
von morgen ein Europa der Vaterländer sein Gruppe von Menschen der Amnestie teilhaftig 
wird. werden zu lassen, die sich nicht allzu schwer 

Man kann über de Gaulle denken, wie man gegen die Strafgesetze vergangen hat. 
will. Aber meiner Meinung nach hat er in Wir betrachten die Amnestie als eine sitt· 
diesem Punkt recht, daß das Europa von liehe Einrichtung, die im Leben des Verurteil. 
morgen nicht ein Europa der Vaterlands. I ten von großer Bedeutung ist, wird den Be· 
verräter und Vaterlandsmißachter sein wird, treffenden doch die Möglichkeit gegeben, wie· 
sondern ein Europa der Vaterländer. Wenn wir der -wie jeder andere Staatsbürger -frei von 
die Nation betrachten, die gestern ihren Prä- jeglicher Belastung ihren Pflichten nachzukom· 
sidenten gewählt hat, wenn wir weiters den men. Mögen auch die Männer und Frauen, 
Nachbarstaat Schweiz betrachten und ihnen denen durch dieses Amnestiegesetz Gnade ge
sagen würden, daß sie keine Nation seien und währt wird, erkennen, daß die Republik bereit 
keinen Nationalfeiertag brauchen und so wei- ist, ihre Schuld nachzusehen, ihnen zu ver· 
ter, dann würden uns die sagen, was es heißt, zeihen; mögen sie aber darin auch ihre Ver
eine Nation zu sein. Gott sei Dank hat die pflichtung erkennen, bestrebt zu sein, ordent· 
überwiegende Masse der österreichischen Be· liehe Staatsbürger zu werden. 
völkerung das Bewußtsein, daß wir diesen Was sicherlich schon bei früheren Amnestie. 
S~aat in s.~in~r K.leinh~it, aber in s~iner ga:nzen gesetzen zutraf, finden wir heute wieder. 
Llebenswurdlgkelt bejahen. (Beifall be~ der In manchen Pressestimmen wird eine sehr un
Ov P und bei Bundesräten der SPÖ.) frewldliche und ablehnende Haltung einge

Diese Amnestie bedeutet daher, wenn man 
ihren Anlaß und ihren Sinn betrachtet, auch 
ein Bekenntnis zu diesem Österreich, ein Be
kenntnis zur Demokratie, ein Bekenntnis 
zum Rechtsstaat und zu dem, was unSer Vater
land ist. (Beifall bei der Ö V P und bei Bundes
räten der S PÖ.) 

Vorsitzender: Zum Wort gelangt Frau Bun· 
desrat Hanzlik. Ich erteile ihr das Wort. 

Bundesrat Hella Hanzlik (SPÖ) : Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Es 
gäbe zu den Ausführwlgen meines Vorredners 
- besonders zum letzten Teil seiner Rede -

nommen. Es wird über die zu amnestierenden 
Personen als von ungefähr 85.000 Ganoven 
gesprochen. Es wird darüber geklagt, daß 
ein Gefühl der Rechtsunsicherheit entstehe, 
wenn in so kurzen Abständen Gerichtsurteile 
außer Kraft gesetzt werden. Die letzte Amne· 
stie wurde im Jahre 1965 vorgenommen. Daß 
die vom Amnestiegesetz Betroffenen keine 
großen Verbrechen begangen haben, ist gewiß; 
es handelt sich also um kleinere Delikte, um 
Fahrlässigkeitsdelikte, um Verkehrsunfälle, um 
Diebstahls· und Betrugsdelikte, auch um Ver
gehen wegen Verfälschung von Lebensmitteln 
und Übertretungen des Lebensmittelgesetzes. 
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Sicherlich wäre es interessant, die Zahl der 
Verbrechen, Vergehen und Übertretungen zu 
erfahren, aber das wird ja wahrscheinlich erst 
im Laufe der Zeit möglich sein. 

Es werden aber auch Stimmen laut, die da 
meinen, anläßlich dieses besonderen Festtages 
ist die Amnestie nicht großzügig genug, sie 
sollte bei Strafen bis zu sechs Monaten An
wendung finden. Das war auch im Jahre 1919, 

. am ersten Geburtstag unserer .Republik, der 
Fall. Sicherlich hätte man damit auch einem 
ungleich größeren Kreis von Familien diesen 
50. Geburtstag der Republik zu ihrem Feiertag 
machen können. 

Versetzen wir uns einen Augenblick in die 
Lage jener Menschen, die mit dem Gesetz in 
Konflikt gekommen sind und deren Verurtei
lung zu menschlichen Tragödien geführt hat. 

Auch ich, sehr geehrte Damen und Herren, 
möchte mich mit der Kriminalstatistik für 
das Jahr 1966 beschäftigen. Sicherlich gibt 
es heute noch ähnlich gelagerte Fälle. Und 
noch immer spielen die § § 144 bis 148 StG. beson
ders im Leben der Frauen eine tragische Rolle. 

Seit der Gründung der Republik haben sich 
die sozialistischen Abgeordneten für eine Re
form dieser Paragraphen eingesetzt. Bei der 
großen Amnestiedebatte im Jahre 1928 hat 
Dr. Austerlitz gesagt: 

"Die Strafen wegen Abtreibung der Leibes
frucht werden als Strafen wegen eines Ver
brechens verhängt, obwohl sie nur Strafen 
wegen einer übertretung oder, wenn Sie wollen, 
wegen eines Vergehens sind. Die Verurteilten 
haben also, obwohl sie nur bestraft wurden 
wegen einer übertretung oder eines Vergehens, 
doch alle Rechtsfolgen der Bestrafung wegen 
eines Verbrechens zu tragen, und diese Rechts
folgen sind außerordentlich schwer. " 

Die Kriminalstatistik 1966 weist in der 
Rubrik Verbrechen 373 Fälle nach den §§ 144 
und 146 StG. aus. Es sind verhältnismäßig nur 
wenige Verurteilungen, was begrüßenswert 
ist. Trotz dieser geringfügigen Zahl, die sicher
lich auch auf die Lebenserfahrung, auf die 
Menschlichkeit und auf das Verständnis der 
Richter zurückzuführen ist, bleibt unsere For
derung auch weiterhin bestehen, daß neben der 
medizinischen auch eine eugenetische und eine 
soziale Indikation ermöglicht wird. 

Aus der Kriminalstatistik 1966 geht weiters 
hervor, daß Verstöße gegen das Lebensmittel
gesetz sehr milde geahndet werden. So gab es 
im Jahre 1966 nur eine Verurteilung, die als 
Verbrechen beurteilt wurde, neun, die als 
Vergehen ausgewiesen wurden, aber 1623 so
genannte Übertretungen. Die verurteilten Per
sonen hatten nur mit geringen Geldstrafen von 
200 bis 1000 S zu rechnen, nur ganz wenige 

mit 1000 bis 10.000 S. Ich möchte hier aus
drücklich betonen: Ich bedaure nicht die Milde, 
die bei Verstößen gegen das Lebensmittelgesetz 
angewendet wird, aber wir würden uns doch 
wünschen, daß jene Personen, um die es in 
diesen Fällen geht, ihre Tätigkeit mit größerer 
Verantwortung ausüben; schließlich ist ihnen 
ja das höchste Gut der Menschen, die Gesund
heit, in die Hand gegeben. 

Eine traurige Zahl in der Kriminalstatistik 
1966 weist die Alkoholstatistik auf, denn 2728 
Personen kamen 1966 durch Alkoholeinßuß 
mit dem Gesetz in Konflikt. Und wieviel 
Familien- und wieviel Kinderglück wurde 
dabei zerstört ~ Und wie groß ist die Zahl 
heute? Wir kennen sie nicht. 

Wir sind der Auffassung, mit diesem Am
nestiegesetz eine der Würde des Geburts
tages der Republik entsprechende soziale 
Maßnahme getroffen zu haben. Ich könnte mir 
aber auch vorstellen, daß es besonders für die 
jungen Menschen gut und begrüßenswert wäre, 
könnten sie weiters in irgendeiner Form ähn
lich der Bewährungshilfe betreut werden. 

Daß mit diesem Amnestiegesetz auch die Frage 
aufgeworfen wird: Was kostet die Amnestie?, 
und daß in den Erläuternden Bemerkungen 
auch die finanziellen Auswirkungen angeführt 
werden, zeigt vielleicht einerseits die Groß
zügigkeit, beeinträchtigt aber andererseits den 
ideellen Wert. 

Abschließend, meine Damen und Herren, 
möchte ich noch bemerken, daß das Bundes
gesetz über eine Amnestie aus Anlaß des 
fÜllfzigjährigen Bestandes der Republik Öster
reich auch im Zeichen des Jahres der Menschen
rechte steht und daher noch zusätzliche Be
deutung gewinnt. 

Möge dieses Gesetz seinen Zweck voll er
reichen. Möge die Strafnachsicht von den Be
troffenen in dem Sinne aufgefaßt werden, 
daß der 50. Geburtstag der Republik auch in 
ihre Stuben Licht und Freude bringt. 

Wir werden daher gerne diesem Gesetz 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
SPÖ.j 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht 
der Herr Berichterstatter ein Schlußwort t 
Er verzichtet. 

Wir nehmen daher die Abstimmung vor. 
Bei der Abstimmung beschließt der Bunde8-

rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrate8 
keinen Einspruch zu erheben. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. Oktober 1968, betreffend ein Bundes
gesetz über eine Verschiebung des Haupt
feststellungszeitpunktes der Einheitswerte 

(109 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir gelangen nun zu.m 
3. Punkt der Tagesordnung: Verschiebung 
des Hauptfeststellungszeitpunktes der Ein
heitswerte. 

Berichterstatter ist HelT Bundesrat 
Ing. Thomas Wagner. Ich bitte ihn zu re
ferieren. 

Berichterstatter Ing. Thomas Wagner: Hoher 
Bundesrat! Meine Damen und Herren ! Nach 
den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen 
wäle zum 1. Jänner 1969 eine generelle Haupt
feststellung der Einheitswerte des Grund
besitzes und der Gewerbeberechtigungen 
durchzuführen. Der Nationalrat hat jedoch 
bereits im Juni 1965 die Bundesregierung 
aufgefordert, Untersuchungen anzustellen, in 
welcher Weise die derzeit geltenden Bewer
tungsvorschriften geändert und verbessert 
werden könnten. 

Diese Forderung des Nationalrates wurde 
bisher nicht el füllt. Die Bundesregierung 
wird voraussichtlich erst im Frühjahr 1969 
in der Lage sein, dem Nationalrat den Entwmf 
einer Novelle zum Bewertungsgesetz VOl'ZU

legen. 
Aus den vorangeführten Gründen wurde 

der gegenständliche Gesetzesbeschluß elforder
lich, der im § 1 die Verschiebung des Haupt
feststellungszeitpunktes und zugleich eine zeit
liche Trennung der Bewertung des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens einerseits und 
des Grundvermögens andererseits vorsieht. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß sieht 
beim land- und fOl'stwirtschaftlichen Vermögen 
eine Hauptfeststellung zum 1. Jänner 1970, 
beim Grundvermögen eine solche zum 1. Jän
ner 1973 vor. Die dabei festgestellten Ein
heit8we~ te sollen sich erst mit 1. Jänner 1971 
beziehungsweise l. Jänner 1974 auswirken. 
Bis zum Wirksamwerden der neuen Einheits
welte bleiben die alten Einheitswerte und die 
einschlägigen Bestimmungen in Geltung. 

Der Finanzausschuß hat bich mit dem 
gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Natio
nal'ates in seiner Sitzung am 5. November 
1968 befaßt. Der Antrag, EilllsPluch zu er
heben, wurde mit Stimmengleichheit abge
lehnt. Im Sinne des § 24 Abs. I der Geschäfts
ordnung wird daher berichtet, daß der Finanz
ausschuß nicht in der Lage ist, in diesem 
Hohen Hause einen Antrag zu stellen. 

Vorsitzender: Ich danke dem Bericht
erstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein. Erster Redner 
ist Hell' Bundesrat Dr. Brugger. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Bundesrat Dr. Brugger (ÖVP): Herr Vor
sitzender! HelT Bundesminister! Meine Damer: 
und Herren! Mit dieser Gesetzesvorlage wird 

vermutlich niemand eine sehr große F~:eude 
haben. Jedoch der Not und nicht dem eigenen 
Triebe gehorchend, wird zumindest meine 
Fraktion nicht anders können, als dieser 
Vorlage trotz allem die Zustimmung zu 
geben. 

Wie schon der Herr Berichterstatter ausge
führt hat, hat der Nationalrat Mitte des Jahres 
1965 die Entschließung gefaßt, es möge unter
sucht werden, wie das dmzeit geltende Be
wertungsgesetz doch besser und einfacher 
gehandhabt werden könnte, dies mit drei 
Zielrichtungen : einmal um für die Finanz
verwaltung durch möglichst objektive Mmk
male die Bewertung leichter durchfüh~"bar 
zu machen, zweitens um durch die Bewel tung 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu die
nen - es taucht doch immer wieder die Frage 
auf: wieso ist mein Einheitswert ungleich 
gJößer als der meines Nachbarn, wiewohl 
mein Nachbar die gleichen Besitzverhält
nisse hat wie ich ~ -, und drittens geht es 
darum, daß auch der Ertragswert bei der 
Bewertung berücksichtigt werde. Das sind 
die drei Zielrichtungen. 

Diese drei Zielsetzungen sollten die legis
lative Vorarbeit für eine NovelIierung des Be
wertungsgesetzes bilden, und diese sollte im 
Frühjahr 1969, also im nächsten Fi ühjah1', 
dem Nationalrat in Form eines Entw,r fes 
vorgelegt werden können. Diesen Te~ min 
einzuhalten, ist, wie sich mittle' weile hc' aus
stellte, den dlei damit befaßten Behö- den, 
nämlich den Finanzbehö:"den, den Gemdnde
behö:"den und den Vermessungsbehö~den, bei 
bestem Willen nicht möglich gewesen, dies 
hauptsächlich wegen des empfhldlichen P,1:
sonalmangels. Ja es konnte sogar die not
wendige laufende Arbeit aus der Haupi".f,'st
stellung zum 1. Jänner 1963 noch nicht be
wältigt werden. Es handelt sich imm()- hin, 
wie Sie wissen, um nicht weniger als 1,7 Millio
nen BeweJ tungsfälle. Daß darunter seh- viele 
"haarige" Fälle sind, werden Sie zum Teil 
aus eigenen Erfaillungen bestätigen müssen. 

Der Beruf des Zöllners, des Finanzbeamten 
beziehungsweise des Steuervo:rsohTeibe: sund 
Steuereint:;"eibelS war nie sehr sympathisch 
und populä;-; dies galt schon für die biblische 
Zeit, wie wir wissen, weil die Zöllne:' doch 
hauptsächlich für ihre 'Plivatkasse a~ beiten 
durften. In der heutigen Zeit geht es den 
Steuervorschrei bern und Steuel einnehmer n 
nicht viel andels. Sie sind nicht sehr populäre 
Leute, wiewohl sie nicht für sich, sondern 
für den Fiskus a1 beiten, mit einer Treue, mit 
einer Gewissenhaftigkeit, die man wahrhaft 
bewundern muß, wenn man bedenkt, daß 
diese Leute gar nicht sehr gut bezahlt sind 
und daß ihr Geschäft, ihre Aufgabe an sich 
alles andere als anregend ist. 
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Dr. Brugger 
Weil dies alles nun einmal so ist, mußte 

eine zwischenweilige gesetzliche Regelung ge
troffen werden, wonach die für l. Jänner 1969 
vorgesehene Hauptfeststellung der Einheits
welte für die Land- und Forstwir-tschaft 
um ein Jahr, also auf 1. Jänner 1970 mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1971, und für 
das übrige Grundvermögen, die bebauten und 
unbebauten Grundstücke, die Betl'iebsgr'und
stücke, um vier Jahre, also auf 1. Jänner 1973 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1974, aufge
schoben wird. 

Zustände, wie sie sich bei der letzten Haupt
festsetzung zum l. Jänner 1963 ergeben haben, 
wo ein nicht unerheblicher Teil der Grund
besitzer die Einheitswertbescheide erst im 
Laufe des Jahres 1967, also vier Jahre nach 
der Hauptfeststellung, erhalten hat, sind nicht 
wünschenswert, abe1', wie bereits erwähnt, doch 
entschuldbar. 

Die Trennung der Termine für die Land
und Forstwirtschaft per 1970 und für das 
übrige Grundvermögen per 1973 und die Zu
gabe eines weiteren Jahres für die Wirksamkeit 
werden es der Finanzvel waltung - das 
hoffen wir sehr - möglich machen, daß die 
Masse der Bescheide auch bis zum Wirksam
werden der Hauptfeststellungen ausgefolgt 
werden kann. 

Von der Hauptfeststellung erwartet man, 
daß sie zunächst in sich richtigere Ergeb
nisse bJingt. Dabei gehen die E1 wal'tungen 
des Abgabepflichtigen und die des Herrn 
Finanzministers natürlich einigermaßen aus
einander. Der Abgabepflichtige elwartet sich 
von der Hauptfeststellung eine Mindetung 
seines Einheitswertes und damit eine Milde

Die Forstwirtf:\chaft wird aber nun bis 
1971 ohne Rücksicht auf diese Preifflaute 
die seit 1963 unveränderten Abgaben zu 
entrichten haben. Das ist ohne Zweifel ein 
Opfer, das sie auf sich zu nehmen hat. Es ist 
nicht möglich, die Forstwh,tschaft getrennt 
von der Landwirtschaft zu beweJ ten, und daher 
muß sie nolens volens diese Hä~ te auf sich 
nehmen, da, wie schon el wähnt , die Finanz
behörden hauptsächlich wegen Personalmangels 
bei bestem Willen nicht in der Lage waren, 
die Arbeit rechtzeitig zum Abschluß zu 
bringen. 

Ähnlich nachteilig wirkt sich der Aufschub 
auch für den Weinbau aus. 

Was das übrige Grundvermögen, die be
bauten und unbebauten Grundstücke, betrifft, 
wird die Aufschiebung der Stichtagp, für 
Bewe:-tung und Wirksamwerden bis 1. Jänner 
1973 beziehungsweise 1974 bei den Abgabe
pflichtigen wohl auf einige Kl"itik stoßen. 
Wenn auch ein Ansteigen der Bodenp·'eise 
in letzter Zeit nicht mehr 80 wakgenommen 
werden konnte wie in den vergangenen Jaken, 
so bleibt es doch eine Rä' te, daß das bebaute 
Giundstück sowohl nach dem G- und wert 
wie nach dem Gebäudewert, also zusammen, 
bewertet wi~'d. 

Es ist Ihnen doch noch allen in Erinnerung, 
daß und wie sehr die sich seit 1963 rein rech
nerisch ergebenden Bewertungsresultate beim 
Grundvermögen der Kritik begegneten. Der 
damalige Finanzminister konnte sich der 
scharfen und massiven Kritik nicht mehr 
entziehen und sah sich schließlich genötigt, 
im Erlaßwege die ärgsten Härten einigermaßen 
auszugleichen. 

rung seiner Steuerverpflichtung, nicht so der Wir müssen, wie schon eingangs erwähnt, 
Hell' Finanzminister: Er erwartet sich natür- zum Ertragswert kommen. Die neue Wohn
lich, daß die werterhöhenden Momente zum bauförderung und die Mietzinsregelung werden 
Tragen kommen. Das sind wohl verzeihliche die Preisbildung bei bebauten und unbebauten 
und einsichtige Einstellungen. I Grundstücken sicherlich beeinflussen. Wir 

..' . .. haben noch keinen richtigen Überblick. Der 
Fur dIe .La~dWlrtschaf~ Ist dIe~e Geset~es- Ertragswert von Häusern ist also in Änderung 

v?rlage mIt Ihren. Termmaufschuben w~Iter begriffen und wird sich erst allmählich ein
mcht aufregend. SIe kann daraus wede~' emen spielen Diese Entwicklung ist abzuwarten 
Vmteil noch einen Nachteil ernten. Für die . . 
F01stwirtschaft hingegen bestünde ein ru'in- Die Abgabenempfänger - Bund, Gemeinden, 
gendes Interesse dal"an, daß die Hauptfest- Kör~erschaften -:- können der Fri~terst~eckung 
stellung nicht aufgeschoben wird. Wa} um ~ zustImmen, Weil der Plafond m RIChtung 
Sie alle wissen, daß die Forstproduktenp'<eise Werthöhe und Steuerbelastung ohnehin er
im Jahre 1963 anders waren als etwa 1967{68. reicht ist. 
Wir wissen, daß sie sich derzeit etwas erholt Vom Standpunkt der Länder aus darf man 
haben. Aber in der Zwische:i1zeit war eine sagen, daß regionale Gegensätze in der Materie 
bedenkliche Senke der Forstproduktenp~"eise kaum bestehen. Die Ländßr sind nicht un
fest:rustellen, nicht zuletzt auch du~ch die mittelbar berührt. Wir wissen ja, daß die 
großen Windwmfkatastrophen 1965/66, als Steuer. und Finanzhoheit der Länder be
über 25 Millionen Festmeter Holz im mittel- dauerlicherweise auf ein Minimum einge
europäischen Raume gerissen wurden, ausge- schränkt ist. Vielleicht gibt es eine gewisse 
löst. Ausnahme für die Bundeshauptstadt Wien 
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Dr. Brugger 
als Bundesland und vielleicht auch für Nieder
österreich ; ich kann das aber nicht genau 
sagen. 

Meine Fraktion wird diesem Gesetzesbeschluß 
nur unter zwei Aspekten zustimmen können: 
in der Erkenntnis, daß die Arbeitsfülle von 
den Finanzbehörden nicht früher bewältigt 
werden kann, und weiters in der Erwartung, 
daß die erstreckten Termine für die Vermögens
aufnahme, für die Bewertung und für die 
Bescheidausfertigung auch eingehalten werden 
können. 

In diesem Sinne stelle ich also den Antrag, 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. Oktober 1968, betreffend ein Bundes
gesetz über eine Verschiebung des Haupt
feststellungszeitpunktes der Einheitswerte, 
keinen Einspruch zu erheben. Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Dr. Brugger und Genossen eingebrachte An
trag, gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
ist genügend unterstützt und steht demnach 
zur Verhandlung. 

Ich gestatte mir, den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister Professor Dr. Koren 
zu begrüßen. (Beifall bei der 0 V P und bei 
Bundesraten der SPÖ.) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Schweda. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Schweda (SPÖ): Hoher Bundes
rat! Meine Damen und Herren! Meine Frak
tion wird dem Antrag auf Nichteinspruch 
nicht zustimmen, weil sie die Meinung ver
tritt, die behauptete Notwendigkeit zur Ver
schiebung des Hauptfeststellungszeitpunktes 
sei nicht erwiesen. Der Herr Bundesminister 
für Finanzen Dr. Koren muß sich natürlich 
jetzt in diesem Zusammenhang auch einiges 
anhören, was an und für sich an Herrn Bundes
minister Schmitz zu richten gewesen wäre, 
der uns mit seinen seinerzeitigen Maßnahmen 
auf diesem Gebiete recht wenig Freude 
bereitet hat. Aber es gehört nun einmal zum 
Schicksal des Politikers, auch Vorwürfe wegen 
Maßnahmen entgegenzunehmen, die nicht 
in seiner Zeit gesetzt wurden. 

Erstens liegt uns daran, festzustellen, daß 
wir glauben, daß die seinerzeit vom National
rat gefaßte Entschließung nicht mit dem 
nötigen Ernst "bewertet" worden ist, obwohl 
damals von allen Seiten beteuert und ver
sichert wurde, das würde man sehr ernst nehmen 
und man werde sich bemühen, im gesteckten 
zeitlichen Rahmen die erforderlichen Maß
nahmen zu treffen. 

Wir wissen schon, daß hier viele und genaue 
Vorarbeiten notwendig sind - das steht außer 
jeder Diskussion. Aber wir dürfen darauf 
hinweisen, daß immerhin seit dieser Ent
schließung des Nationalrates im Zusammen
hang mit den Beschlüssen, die 1965 gefaßt 
worden sind, drei einhalb Jahre Zeit war. 
Wir wissen auch, daß selbstverständlich 
eine arbeitsmäßige Mehrbelastung für alle 
betroffenen Dienststellen damit verbunden 
ist. Aber, meine Damen und Herren, diese 
Mehrbelastung entsteht den betroffenen Dienst
stellen zu jedem Zeitpunkt im Zusammen
hang mit einer Hauptfeststellung der Ein
heitswerte. 

Wir verkennen die Schwierigkeiten, die 
sich ergeben, absolut nicht. Wir wissen um 
all diese Zusammenhänge sehr genau, aber 
wir müssen die Frage aufwerfen: Ist denn 
auch tatsächlich alles geschehen, was, wie 
man annehmen mußte, hätte geschehen 
müssen? Gibt es nicht doch gewisse Mängel 
in der Organisation? 

Ich gestehe, ich habe mir in diesem Zu
sammenhang die Rechnungshofberichte des 
vergangenen und des heurigen Jahres vor
genommen und kam zu der Meinung: Was 
da der Rechnungshof sagt, bestärkt unsere 
Ansicht, daß nicht alles geschehen ist, was 
möglich gewesen wäre. So sagt der Rechnungs
hof zum Beispiel prinzipiell: 

"Das Bundesministerium für Finanzen hat 
in seiner Stellungnahme ... darauf hinge
wiesen, daß rund 2500 Probebewertungen, 
die noch vor Beginn der Hauptfeststellungen 
auf den 1. Jänner 1963 durchgeführt worden 
waren, durchwegs brauchbare Ergebnisse ge
zeitigt hätten. Im Laufe des Jahres 1964 
seien weitere 25.000 Bewertungsfälle durch 
das Bundesministerium ausgewertet worden; 
das Ergebnis habe als Gru:ndlage für die No
vellen 1965 gedient." Es heißt weiter, im 
übrigen sei das Bundesministerium schon 
jetzt bestrebt, gründliche Vorbereitungen für 
die nächste Hauptfeststellung zu treffen, 
und auch die Umstellung der Grundbesitz
übersichten auf die im Lochkartenverfahren 
hergestellten Grundbesitzbogen sei bereits 
im Gange. 

Darauf ist ja hinzuweisen, weil natürlich 
auch die Datenverarbeitungsmöglichkeiten im 
gegebenen Zusammenhang langsam, aber doch 
sehr nachdrücklich gewahrt werden müßten. 

Die Frage einer Verschiebung des Haupt
feststellungszeitpunktes trifft natürlich ins
besondere die Gemeinden. Die Gemeinden 
haben die Sorge, daß es nicht nur an der 
Organisation auf gewissen Gebieten mangelt, 
sondern daß auch die Handhabung der Be
stimmungen manchmal im argen liegt. 

269. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)20 von 23

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 269. Sitzung - 7. November 1968 6943 

Sehweda 
Ich darf weiter immer einige Zeilen aus nanzamt in der Regel auoh bewilligt wurden. 

dem Rechnungshofbericht zu einzelnen Finanz- Wie beim Finanzamt ... " - wieder ein 
ämtern zitieren. Hier heißt es zum Beispiel niederösterreichisches - "mußte der Rech
einmal: nungshof empfehlen, bei der Bewilligung 

"Die unzweckmäßige Organisation" - es von Zahlungserleichterungen einen strengeren 
handelt sich um ein Kärntner Finanzamt _ Maßstab anzulegen. umsomehr, als ein Teil 
"des Arbeitsablaufes in der Bewertungsstello der eingebrachten Ansuchen nur ganz allge
nahm der Rechnungshof zum Anlaß. dem mein mit ,Geldknappheit' - also nicht ein
Finanzamt die al1gemein übliche Gliederung gehend - begründet war." 
in Referate nahezulegen. " Dort ist also nicht Hinsichtlich eines anderen niederösterrei-
einmal die allgemein übliche Gliederung zu chischen Finanzamteß heißt es: 
finden! 

"Was die Bewilligung von Zahlungserleich-
Dann heißt es im Zusammenhang mit einem terungen betrifft. entsprach das Finanzamt in 

Tiroler Finanzamt: der Regel" - alßo häufig - "den Parteien-
"Wie beim Finanzamt ... " - gemeint anträgen, ohne zu prüfen, ob die Abstattung 

ist ein niederösterreichisches - "war zu der vorgeschriebenen Abgaben bis zum Fällig
bemängeln, daß der Bewertungsstellenleiter, keitszeitpunkt für den Antragsteller auch tat
wenn Abgabepflichtige ihrer Erklärungspflicht sächlich eine unbillige Härte im Sinne des 
nicht nachkamen und die Einbringung der § 212 der Bundesabgabenordnung bedeutet. 
Baubeschreibung unterließen. die Bewertung Dieses Entgegenkommen führte natürlich zu 
nach der Aktenlage vornahm, anstatt die einem Anßchwellen der Zahlungserleichte
ausständigen Besohreibungen einzumahnen rungsansuchen." 
und die Einbringung allenfalls ... zu er- Bezüglich eines Salzburger Finanzamtes 
zwingen. " heißt es: 

Bei einem niederösterreichischen Finanz- "Bei der stichprobenweisen Durchsicht der 
amt heißt es: Veranlagungsakten wurde festgestellt, daß das 

"Die Grundstücksbeschreibungen für die 'Finanzamt der im § 115 der Bundesabgaben
Hauptfeststellung der Einheitswerte auf den ordnung festgelegten Verpflichtung, die in den 
1. Jänner 1963 langten beim Finanzamt Abgabenerklä.rungen enthaltenen Angaben auf 
vielfach verspätet - in Einzelfällen Monate ihre Richtigkeit zu überprüfen, nur mangelhaft 
später - oder überhaupt nicht ein, ohne daß nachgekommen ist. Die in den Ertragsrech
die BewertungasteUe aus einer solchen Säumnis nungen enthaltenen Angaben wurden meist 
der Grundstüokseigentümer die erforderlichen kritiklos zur Kenntnis genommen." 
Konsequenzen ... gezogen hätte. Sie ist 
vielmehr dazu übergegangen, die Einheits- Meine Damen und Herren! Die Rechnungs
bewertung ohne Grundstüoksbeschreibung an hofberichte enthalten eine Fülle gleichartiger 
Hand der Aktenlage oder nach Besichtigung und ähnlicher Feststellungen, und das macht 
des zu bewertenden Objektes durch ein Organ uns etwas besorgt hinßichtlich der von mir auf
des Steueraufsichtsdienstes vorzunehmen." geworfenen Frage, ob denn tatsächlich alles 

geschehen ist oder ob in der Vergangenheit nicht 
Zu diesen formalen Mängeln kommt natürlich eine Fülle von Unterlassungen :z;u bemängeln 

auch die Frage der Handhabung der Bestim"- sei. 
mungen, die dort anzuwenden sind. Wenn ich In den Erläuternden Bemerkungen zum 
von den Gemeinden hier sprechen darf gegenständlichen Entwurf heißt es, eine un
dann muß ich sagen, daß wir gewisse Sorgen gleiche Entwicklung auf dem Grundstücks
haben, ob wir auf Grund der bestehenden markt sei gegenwärtig gegeben und das sei 
Bestimmungen und deren Handhabung auch mit eine Begründung für die Verschiebung. 
tatsächlich zu den Erträgen kommen - nicht Aber ich darf darauf hinweisen: Diese Unein
nur bei der Grundsteuer, sondern auch bei heitlichkeit der Entwicklung des Grundstücks
anderen vom Hauptfeststellungszeitpunkt ab- marktes wird es auch in drei Jahren geben, 
hängigen Abgaben -, ob wir alle Möglich- auch in sieben Jahren und in zehn Jahren, weil 
keiten hier ausschöpfen können oder ausge- auf Grund der räumlichen und strukturellen 
schöpft bekommen. Verhältnisse eine Einheitlichkeit einfach nicht 

Im Zusammenhang mit einem Salzburger herrschen kann. 
Finanzamt heißt es: Oder es wird auf die Auswirkungen der 

"Im Jahre 1965 haben von 855 veranlagten Wohnbauiörderung 1968 hingewiesen, die ab;. 
Abgabepflichtigen 260, das sind rund 30 Pro- zuwarten sei. In diesem Zusammenhang müs
zent, Zahlungserleichterungen für die aus sen wir aber feststellen, daß doch die Voraus
der Veranlagung der Vorjahre stammenden setzung für die Inanspruchnahme von Fonds
Abgabenrückstände beantragt, die vom Fi- mitteln die zeitliche Grundsteuerbefreiung ist. 
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Schweda 
Oder es wird immer wieder die Gleichmäßig

keit der Besteuerung betont. Ich werfe daher die 
Frage auf: Gehört nicht auch in dieses Kapitel 
die Tatsache, daß das land- und forstwirt
schaftliehe Grundvermögen entgegen den bis
herigen Gepflogenheiten zu einem anderen 
Zeitpunkt als die Grundstücke bemessen 
und die Hauptfeststellung getroffen wird? 
Wenn man einmal im Jahre 1970 und das 
nächste Mal im Jahre 1973 zur Hauptfeststel
lung gelangen will, gehört das nicht auch zur 
Frage der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, 
zumindest in zeitlicher Hinsicht ~ 

Dann wird auf die Auswirkung der Miet
rechtsänderung hingewiesen, die abzuwarten 
sei. Wir müssen aber darauf hinweisen, 
daß bei Mietwohngru.ndstücken ja die Lage, 
die Ausstattung und die sonstige Beschaffenheit 
des Objektes für dessen Besteuerung maß
gebend sind. 

Meine Damen und Herren! Alle diese Er
fahrungen und Erkenntnisse, die festzustellen 
und zu liefern uns in dreieinhalb Jahren nicht 
gelungen ist, sollen jetzt binnen weniger Wo
chen plötzlich da liegen? Ich habe ein gewisses 
Gefühl der Ungereimtheit in diesem Zusam
menhang, und ich habe Sorge, ob es tatsäch
lich so ist, wie uns die Bu,ndesfinanzverwaltu,ng 
das im Augenblick darstellt. 

Durch dieses Gesetz werden unter anderem 
bei der Grundsteuer beim Grundvermögen für 
elf Jahre und beim land- und forstwirtschaft
lichen Vermögen für acht Jahre die zu leisten
den Steuern erstarren. Das ist ein überaus 
langer Zeitraum, und wir wissen, daß gewisre 
Überlegungen und Wünsche in dieser Richtung 
bestehen. Wir haben erst vor kurzem den 
Wunsch nach einer Verlängerung der Haupt
feststellungsfrist gehört, ob man nicht zu zehn
jährigen Intervallen übergehen könnte. 

Wenn man die Dinge nur aus dem Blick
winkel der VerwaItungsvereinfachung sieht, 
wäre das wahrscheinlich ganz zweckmäßig und 
wünschenswert. Aber vergessen Sie bitte nicht, 
daß erstens die Gemeinden da sind, die ja mit 
den au.f Grund der erhöhten Grund
preise zu erwartenden :Mehreinnahmen rechnen, 
und denken Sie auch daran, ob Sie nicht damit 
auch dem Steuerpflichtigen etwas zu.muten, 
wenn er dann innerhalb von zehn Jahren einen 
Sprung mitmachen soll, der ganz erheblich 
ist, ob Sie dann mit gutem Recht und mit 
guter Begründung sagen könnten, das müsse er 
tragen, oder ob Sie dann nicht einen ähnlichen 
Stu.rm entfachen, wie er 1965 entfacht wurde. 
Das zu leugnen wäre ja völlig unmöglich, weil 
es nicht der Wahrheit entspräche. Wir glauben 
also, daß wir das nicht tun sollten, sondern 
daß der Hauptfeststellungszeitraum durchaus 
ausreichend wäre und bewältigt werden 
könnte. 

Sie wissen, ich bin gleichzeitig Gemeinde
funktionär. Wir haben hier gewisse Sorgen 
wegen der Einschätzung der Gemeinden und 
ihrer finanziellen Möglichkeiten. Ich weiß, 
daß die Einschätzung vor allem hinsichtlich 
der größeren Gemeinden sehr uneinheitlich ist 
und daß es viele Leute gibt, die meinen, die 
Gemeinden und insbesondere die größeren 
Gemeinden könnten es sich richten. Das 
stimmt nicht nur dem Grunde nach nicht, son
dern es ist auch dann ungerecht, wenn wir, wie 
gerade jetzt, immer wieder erleben müssen, 
daß die Gemeinden bei allen möglichen Ge
legenheiten mit der Stärkung ihrer Finanzen 
hängenbleiben, daß der Bund etwa in einer 
vielfachen Zahl von Fällen und Zusammen
hängen nicht nur in der Lage, sondern auch 
bereit ist, Steuern zu erhöhen, aber bei den 
Gemeinden immer wieder zurückzieht und 
Maßnahmen zu treffen bereit ist, die das Auf
kommen der Gemeinden schmälern - wie 
etwa in diesem Zusammenhang. 

Vergessen Sie nicht, meine Damen und 
Herren: Gerade jetzt sind wir drauf und dran, 
dafür zu sorgen, daß die Investitionsmöglich
keiten in Österreich erhalten, wenn möglich 
ausgebaut werden. Aber das trifft natürlich 
auch für die Gemeinden zu. Wenn Sie die 
Ansätze der öffentlichen Haushalte im allge
meinen und darunter den Anteil der Gemeinden 
betrachten, dann werden Sie zu der Erkenntnis 
kommen, daß die Gemeinden über ein gewal
tiges Investitionsinstrumentarium verfügen, 
daß die wirtschaftliche Situation der Gemein
den ganz gewaltig mitentscheidend ist für 
die gesamtwirtschaftliche Situation der ge
samten Republik. Ich bitte daher inständig, 
auch in Hinkunft dafür zu sorgen, daß den 
Gemeinden das bleibt, was sie zur Vollziehung 
ihrer Aufgaben benötigen, außerordentlich 
dringend benötigen. 

In diesem Zusammenhang gestatten Sie 
mir noch eine Feststellung und ein Ersuchen 
an den Herrn Bundesminister für Finanzen: 
Wir sind der Meinung, daß auch dieser Ge
setzesbeschluß im Zeitpunkt des Entwurfes 
im Einvernehmen mit den Gemeinden nach 
§ 6 Finanzausgleichsgesetz hätte behandelt 
werden müssen. Ich weiß schon - ich habe 
das in der letzten Zeit der Presse entnommen 
-, daß man sagt, hier gebe es einfach keine 
Mindereinnahmen der Gemeinden, denn sie 
bekämen auch im nächsten Jahr das, was sie 
im heurigen Jahr hatten. Aber im Grunde ge
nommen, meine Damen und Herren, verändert 
sich die Situation doch einigermaßen, weil die 
Gemeinden mit gutem Recht annehmen durf
ten, daß auf Grund der zum 1. 1. zu treffenden 
Hauptfeststellung in Hinkunft höhere Ein
nahmen zu erwarten seien. Das trifft uns ganz 
bedeutend, u.nd ich bitte daher, wie gesagt, 
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Schweda 
den Herrn Bundesminister für Finanzen, in 
Hinkunft § 6 des Finanzausgleichsgesetzes 
zu beachten, der die Bundesfinanzverwaltung 
verpflichtet, vor Inangriffnahme gesetzlicher 
Maßnahmen, die Mindereinnahmen oder Mehr
belastungen für die Gemeinden oder für die 
Finanzausgleichspartner bringen würden, Ver
handlungen zu führen, und diese Möglichkeit 
nicht allzusehr einzuengen, sondern eher mehr 
mit uns über diese Fragen zu sprechen, weil 
sich in der Vergangenheit gezeigt hat, daß 
man durchs Reden tatsächlich doch in man
chen Bereichen zusammenkommt und, sollte 
man a.ber nicht im Ergebnis zusammenkom
men, es doch dazu beiträgt, sich zu verstehen 
und die gegenseitigen Argumente anzuerken
nen und zu würdigen. Das, glauben wir, 
hätte auch in diesem Zusammenhang ge
schehen sollen. 

Ich darf mit einer Wiederholung der Bitte 
an den Herrn Bundesminister schließen, ge
sprächsbereit zu bleiben. Sie haben den Ruf, 
Herr Bundesminister, gesprächsbereit zu sein, 
und ich bitte Sie höflichst, diese Gesprächs
bereitschaft gegenüber den Gemeinden sich 
und uns zu bewahren; ich glaube, daß das be
stimmt nicht unser Na.chteil, aber auch nicht 
der Ihre wäre. 

Im übrigen aber müssen wir die Überle
gungen, die wir angestellt haben und die uns 
zeigen, daß die behauptete Notwendigkeit 

einer Verschiebung nicht erwiesen ist, zum An
laß nehmen, dem gestellten Antrag auf Nicht
einspruch nicht unsere Zustimmung zu geben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Es ist niemand mehr zum Wort 
gemeldet. Wünscht der Herr Berichterstatter 
ein Schlußwort 1 - Er verzichtet. Wir neh
men daher die Abstimmung vor. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Dok
tor Brugger und Genossen vor, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. Ich ersuche 
jene Damen und Herren, die diesem Antrag 
auf Nichteinspruch ihre Zustimmung geben, 
um ein Händezeichen. - Ich danke. Dies 
ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenom
men. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 
Die nächste Sitzung des Bundesrates be

rufe ich für Donnerstag, den 21. November, 
9 Uhr, ein. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Beschlüsse des Nationalrates in Be
tracht, die bis dahin eingelangt und von den 
Ausschüssen des Bundesrates rechtzeitig ver
abschiedet worden sind. Die endgültige Fest
legung der Tagesordnung wird gemäß § 27 
Abs. E der Geschäftsordnung vom Bundesrat 
am Beginn dieser Sitzung vorzunehmen sein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

SchluJi der Sitzung: 11 Uhr 15 Minuten 
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